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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom :XX:XXXXXXXX, 
mit dem das Arbeitsmarktförderungsgesetz 
und das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 

geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBI. 
N r. 31/1969, zuletzt geändert durch das Bundesge­
setz BGBI. Nr. 585/1980 (Art. VIII), wird wie folgt 
geändert: 

1. Im Abschnitt IV nach 'der Überschrift 
,;Arbeitsmarktpolitische Förderungsmaßnahmen" 
. sind die folgenden §§ 18 a und 18 b samt Über­
schrift einzufügen: 

"Beihilfen zur Förderung von arbeitsmarktpoIiti­
sehen Betreuungseinriehtungen 

§ 18 a. (1) Zur Erreichung des V ollbeschäfti­
gungszieles im Sinne des § 1 Abs. 1 können nach 
Abschluß einer entsprechenden Vereinbarung mit 
dem durch den Bundesminister für soziale Verwal­
tung vertretenen Bund gemeinnützigen Einrichtun­
gen, die Aufgaben mit dem Ziele der Erlangung 
und Aufrechterhaltung einer Beschäftigung wahr­
nehmen und welche die gesetzlichen Voraussetzun­
gen für die Durchführung dieser Aufgaben erfüllen, 
Beihilfen gewährt werden. 

(2) Beihilfen können auch öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften und gemeinnützigen Einrichtungen 
zur Erfüllung von Aufgaben, die den im Abs. 1 
umschriebenen Zielen mittelbar dienen und an 
denen ein besonderes arbeitsmarktpolitisches Inter­
esse besteht, gewährt werden. 

§ 18 b. (1) Beihilfen geinäß § 1 8 a können den 
Beihilfenwerbern als Zuschüsse bis zur Höhe des 
ihnen entstehenden Personal- und Sachaufwandes 
gewährt werden. 

(2) Innerhalb der sich aus Abs. 1 ergebenden 
Begrenzung ist die Gewährung der Beihilfe zur 
Durchführung von Aufgaben nach § 18 a an fol­
gende weitere Voraussetzungen gebunden: 

1. Die· Beihilfe ist unter Berücksichtigung der 
arbeitsmarktpolitischen Bedeutung der Aufga­
ben nur so hoch festzusetzen, daß der ange-
strebte Erfolg erreicht wird. I 

2. Die Durchführung der Aufgaben wäre ohne 
Förderung nicht oder nicht in dem notwendi­
gen Umfang möglich. 

3. Die Durchführung der Aufgaben muß nach 
Berücksichtigung der Beihilfe auch finanziell 
gesichert sein. 

4. Die Einrichtung hat nach Maßgabe ihrer wirt­
schaftlichen Leistungsfähigkeit finanziell bei­
zutragen. 

(3) Ist eine Eigenleistung der Einrichtung im 
Zeitpunkt der Gewährung der Förderung wirt­
schaftlich nicht zumutbar und liegt ein besonderes 
arbeitsmarktpolitisches Interesse vor, so kann von 
der Eigenleistung im Sinne des Abs. 2 Z 4 aus­
nahmsweise abgesehen werden." 

2. § 19 Abs. 1 lit. j hat zu lauten: 

"j) die Sicherung eines Heim- oder Wohnplatzes 
zu erleichtern," 

3. § 19 Abs. 1 lit. I hat zu lauten: 

"I) die im Zusammenhang mit einer Beschäfti­
gung notwendig werdende Betreuung von Kindern 
zu erleichtern." 

3 a. Dem § 19 ist folgender Abs. 6 anzufügen: 

,,(6) Durch die Tätigkeit einer Person auf Grund 
der Gewährung einer Beihilfe gemäß Abs. 1 lit. b 
wird kein Dienstverhältnis begründet." 

4. § 20 Abs. 10 hat zu lauten: 

,,(10) Beihilfen gemäß § 19 Abs. 1 lit. j können 
den Beihilfenwerbern als Zuschüsse für die Kosten 
der Miete oder Nutzungsberechtigung von festen 
oder beweglichen Unterkünften im Ausbildungs­
oder Arbeitsort gewährt werden, wenn infolge 
lokaler oder regionaler Besonderheiten des Ange­
botes oder Bedarfs an Arbeitskräften die Aufnahme 
einer Ausbildung in einem Lehrberuf oder einer 
Beschäftigung außerhalb des Wohnortes notwendig 
ist und nicht durch eine vertragliche Regelung eine 
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Entschädigung für die Kostea der Miete oder Nut-
. zungsberechtigung vorgesehen ist. Der Zuschuß 
kann bis zur halben Höhe der Kosten der Miete 
oder Nutzungsberechtigung bis zum Abschluß der 
Lehrausbildung bzw. bis zu einem Jahr nach Auf­
nahme der Beschäftigung gewährt werden. Wenn 
der arbeitsmarktpolitische Erfolg anders nicht 
erreichbar wäre, kann in Fällen eines außerge­
wöhnlich dringenden arbeitsmarktpolitischen 
Erfordernisses die Beihilfe bis zu einem weiteren 
Jahr gewährt werden." 

5. § 21 Abs. 2 hat zu l3:~ten: 

,,(2) Inhabern von Betrieben, die Maßnahmen 
gemäß § 19 Abs. 1 lit. a oder b über Ersuchen einer 
Dienststelle der Arbeitsmarktverwaltuhg nicht oder 
nicht ausschließlich im eigenen Interesse durchfüh­
ren, können Zuschüsse bis zur Höhe des ihnen ent­
stehenden Personal- und Sachaufwandes als Beihil-: 
fen gewährt werden." 

6. § 23 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,( 1) Auf Beihilfen gemäß §§ 18 a, 18 b, 19, 20, 21 
und 26 Abs. 2 bis 4 und Abs. 7 besteht kein Rechts­
anspruch." 

7. § 24 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten: 

"Begehren um Gewährung einer Beihilfe gemäß 
§§ 18 a, 18 b, 19,20 und 21 sind von jedem Arbeits­
amt entgegenzunehmen." 

8. § 24 Abs. 1 letzter Satz ,hat zu lauten: 

"Übersteigt die Gesamtsumme im Einzelfall den 
Betrag von 500 000 S, oder handelt es sich um die 
Förderung einer Einrichtung gemäß §§ 18 a und 
18 b, deren Tätigkeit sich auf zwei oder mehrere 
Länder erstreckt, befindet der Bundesminister für 
soziale Verwaltung, nach Anhörung des Beirates ,für 
Arbeitsmarktpolitik. " 

9. Dem § 28 Abs. 2 ist folgender Satz anzufügen: 

"Die angeführten Hundertsätze können bei Vor­
liegen eines besonderen arbeitsmarktpolitischen 
Interesses bis auf das Doppelte erhöht werden." 

10. Im § 28 Abs.4 ist d<;!' Punkt am Ende der 
lit. b durch einen Strichpunkt zu ersetzen und fol­
gende lit. c einzufügen: 

"c) zu den Kosten der Errichtung von auf 
Selbsthilfe gegründeten Betrieben, welche 
unter wesentlicher und gleichberechtigter 
Beteiligung der im Betrieb Beschäftigten von 
diesen gemeinsam verwaltet werden, oder 
von auf' Selbsthilfe gegründeten und auf 
Gemeinnützigkeit gerichteten Einrichtungen 
bis zur Höhe des entstehenden Personal­
und Sachaufwandes gewährt werden." 

i 1. § 28 Abs. 4 letzter Satz hat zu lauten: 

"Für die Errechnung des Aufwandes nach lit. a 
und b gilt Abs. 3 sinngemäß." 

12. Nach § 28 b ist folgender § 28 c einzufügen: 

,,§ 28 c. (1) Gemeinnützigen Einrichtungen oder 
geeigneten. Fachleuten, die in Verfolgung der Ziele 
gemäß § 27 Abs. 1 lit. a 

1. zum Zwecke 'der gebietsbezogenen sozialen 
und arbeitsmarktfördernden Entwicklungsar­
beit vor allem im Hinblick auf die Eingliede­
rung von arbeitsmarktmäßig besonders 
benachteiligten Personengruppen (§ 16) in 
den Arbeitsprozeß oder 

2. zur Herstellung von V oraussetwngen für die 
Errichtung von im § 28 Abs. 4 lit. c genannten 
Betrieben oder auf Gemeinnützigkeit gerich­
teten Einrichtungen und deren BCfratung 

tätig werden, kann eine Beihilfe gewährt werden. 

(2) Die Beihilfe gemäß Abs. 1 kann als Zuschuß 
bis zur Höhe des entstehenden laufenden finanziel­
len Aufwandes, ausgenommen der Kosten für Inve-' 
stitionen, bis zu einem halben Jahr, in Fällen eines 
besonderen arbeitsmarktpolitischen Interesses bis 
zu einem Jahr gewährt werden. Sie kann bis zu 
einem weiteren Jahr verlängert werden, wenn der 
Verwirklichung des Aufgabenzieles besondere 
Schwierigkeiten entgegenstehen und der ange­
strebte arbeitsmarktpolitische Erfolg nur durch 
Weitergewährung erreic~t werden kann. 

(3) Durch die Tätigkeit einer Person auf Grund 
der Gewährung einer Beihilfe nach Abs. 2 wird 
kein Dienstverhältnis zum Bund begründet." 

13. Dem § 36 Abs. 2 ist folgender Satz anzufü­
gen: 

"Die angeführten Hundertsätze können bei V or­
liegen eines besonderen arbeitsmarktpolitischen 
Interesses bis auf das Doppelte erhöht werden." 

14. Im § 36 Abs. 4 ist ani Ende der lit. b das Wort 
"oder" anzufügen und folgende lit. c einzufügen: 

"c) zu den Kosten der Errichtung von auf 
Selbsthilfe gegründeten Betrieben, welche 
unter wesentlicher und gleichberechtigter, 
Beteiligung der im Betrieb Beschäftigten von 
diesen gemeinsam verwaltet werden, oder 
von auf Selbsthilfe gegründeten und auf 
Gemeinnützigkeit gerichteten Einrichtungeri 
bis zur Höhe des entstehenden Personal­
und Sachaufwandes" 

_.15. Nach § 38 ist folgender § 38 a einzufügen: 

;,,§ 38 a. (1) Gemeinnützigen Einrichtungen oder 
geeigneten Fachleuten, die in Verfolgung der Ziele 
gemäß § 35 Abs. 1 lit. a 

1. zum Zwecke der gebietsbezogenen sozialen 
und arbeitsmarktfördernden Entwicklungsar­
beit vor allem im Hinblick auf die Eingliede­
rung von arbeitsmarktmäßig besonders 
benachteiligten Personengruppen (§ 16) in 
den Arbeitsprozeß oder 

2. zur Herstellung von Voraussetzungen für die 
Errichtung von im § 36 Abs. 4 lit. c genannten 
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Betrieben oder auf Gemeinnützigkeit gerich­
teten Einrichtungen ~nd deren Beratung 

tätig werden, kann eine Beihilfe gewährt werden. 

(2) Die Beihilfe gemäß Abs. 1 kann als Zuschuß 
bis zur Höhe des entstehenden laufenden finanziel­
len Aufwandes, ausgenommen der Kosten für Inve­
stitionen, bis zu einem halben Jahr, 'in Fällen eines 
besonderen arbeitsmarktpolitischen Interesses bis 
zu einem Jahr gewährt werden. Sie kann bis zU 
einem weiteren Jahr verlängert werden, wenn der 
Verwirklichung des Aufgabenzieles besondere 
Schwierigkeiten entgegenstehen und der ange­
strebte arbeitsmarktpolitische Erfolg nur durch 
Weitergewährung erreicht werden kann. 

(3) Durch die Tätigkeit einer Person auf Grund 
der Gewährung einer Beihilfe nach Abs. 2 wird 
kein Di~nstverhältnis zum Bund begründet." 

16. § 39 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Begehren um Gewährung einer Beihilfe 
gemäß § 35 Abs. 1 lit. a und b sind von dem nach 
dem Standort des Betriebes oder der Einrichtung 
zuständigen Landesarbeitsamt, sofern der Arbeits­
platz aber außerhalb des Standortes des Betriebes 
oder der Einrichtung gelegen ist, von dem' nach 
dem Arbeitslatz zuständigen Landesarbeitsamt ent­
gegenzunehmen. Begehren gemäß § 35 Abs. 1 lit. a, 
sofern es sich beim Beihilfenwerber um eine physi­
sche Person (§ 38 a) handelt, und Begehren gemäß 
§ 35 Abs. 1 lit. c sind von dem nach dem Wohnsitz 
oder Aufenthalt des Beihilfenwerbers zuständigen 
Landesarbeitsamt entgegenzunehmen." 

17. Die §§ 41 bis 44 samt Überschrift sind durch 
folgende Bestimmungen zu ersetzen bzw. zu ergän­
zen: 

"Beirat für Arbeitsmarktpotitik 

§ 41. (1) Beim Bundesministerium für soziale 
. Verwaltung wird ein Beirat für Arbeitsmarktpolitik 
errichtet. 

(2) Dem Beirat für Arbeitsmarktpolitik obliegt 
die Beratung des Bundesministers für soziale Ver­
waltung bei der Festlegung der zu verfolgenden 
Arbeitsmarktpolitik. Er ist weiters in allen arbeits­
marktpolitischen Angelegenheiten von grundsätzli­
cher Bedeutung und in Fällen, wo dies gesetzliche 
Vorschriften vorsehen, anzuhören. 

(3) Beiratsmitglieder sind 
1. zwei Vertreter der Bundeskammer der 

gewerblichen Wirtschaft, 
2. zwei. Vertreter der Vereinigung Österreichi­

scher Industrieller, 
3. zwei Vertreter der Präsidentenkonferenz der 

Landwirtschaftskammern Österreichs, 
4. drei Vertreter des Österreichischen Arbeiter­

kammertages, 
5. zwei Vertreter des Österreichischen Gewerk­

schaftsbundes, 

6. ein Vertreter des Österreichischen Landarbei­
terkammertages, 

7. je ein Vertreter des Bundeskanzleramtes der 
Bundesministerien für Finanzen, für Handel, 
Gewerbe und Industrie, für Land- und Forst­
wirtschaft, für Bauten und Technik, für Inne­
res, für Unterricht und Kun,st sowie für Ver­
kehr und 

8. zwei Fachleute aus dem Kreis der Sozial- und 
WirtschaftsWissenschaften. 

(4) Den Vorsitz im Beirat hat der Bundesminister 
für soziale Verwaltung oder ein von ihm damit 
betrauter Beamter des Bundesministeriums für 
soziale V erwal~ung zu führen. 

(5) Der Beirat ist beschlußfähig, wenn wenig­
stens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Der 

. Beirat faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit 
. der abgegebenen Stimmen. 

(6) Zur näheren Regelung seiner Tätigkeit gibt 
sich der Beirat eine Geschäftsordnung, die nach 
Genehmigung durch den Bundesminister für 
soziale Verwaltung in Kraft tritt. 

(7) Die Geschäfte des Beirates füh.rt das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung. 

§ 42. (1) Von den Beiratsmitgliedern weiden die 
1. im § 41 Abs. 3 Z 1 bis 6 genannten auf V or­

schlag der jeweiligen Interessenvertretung der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 

2. im § 41 Abs. 3 Z 7 genannten auf Vorschlag 
des Bundeskanzlers bzw. des zuständigen 
Bundesministers, 

3. im § 41 Abs. 3 28 genannten nach Anhörung 
der im § 41 Abs. 3 Z 1 bis 6 angeführten Inter­
essenvertretungen der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer 

vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
bestellt. 

(2) Für jedes Beiratsmitglied können Ersatzmit­
glieder in der erforderlichen Anzahl bestellt wer­
den, auf welche die Vorschriften über die Beirats­
mitglieder sinngemäß anzuwenden sind. 

(3) Der Bundesm,inister für soziale Verwaltung 
hat ein Beiratsmitglied seines Amtes zu entheben, 
wenn 

1. es sich einer groben Verletzung oder dauern­
den Vernachlässigung seiner Pflichten schul­
dig gemacht hat, 

2. eine Interessenvertretung oder der Bundes­
kanzler bzw. ein Bundesminister, auf deren 
bzw. auf dessen Vorschlag das Beiratsmitglied 
bestellt wurde, die Enthebung beantragt, oder 

3. das Beiratsmitglied selbst seine Enthebung 
beantragt. 

§ 42 a. (1) Der Beirat kann zur Behandlung 
bestimmter Aufgaben Ausschüsse einsetzen. Er 
kann diesen die Erledigung bestimmter, dem Beirat 
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für Arbeitsmarktpolitik auf Grund dieses Bundesge­
setzes obliegender Aufgaben übertragen. 

(2) Der Beirat kann anläßlich der Einsetzung 
bestimmen, daß den Ausschüssen neben Beinitsmit­
gliedern auch andere Personen angehören. Für die 
Ausschußtätigkeit dieser Personen gelten die V or­
schriften für Beiratsmitglieder sinngemäß. 

(3) Der Beirat hat jedenfalls einen ständigen 
Ausschuß zur Behandlung von Beihilfenbegehren 
gemäß Abschnitt N dieses Bundesgesetzes in 
dringlichen Fällen einzusetzen. Als Mitglieder die­
ses Ausschusses sind 

1. zwei Vertreter der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, 

4. ein . Vertreter der Vereinigung Österreichi­
scher Industrieller, 

3 . ein. Vertreter der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs, 

4. zwei Vertreter des Österreichischen Arbeiter-
" 

kammertages, 
5. zwei Vertreter des Österreichischen Gewerk­

schaftsbundes und 
6. je ein Vertreter des Bundeskanzleramtes und 

des Bundesministeriums für Finanzen 
zu bestimmen. 

(4) Bei der Behandlung von Beihilfenangelegen­
heiten zur Schaffung von Arbeitsplätzen ist dem 
ständigen Ausschuß auch ein Vertreter des Bundes­
ministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie 
als Mitglied beizuziehen. 

(5) Anläßlich der Einsetzung eines Ausschusses 
hat der Beirat Bestimmungen über dessen Vorsitz 
und Beschlußerfordernisse festzulegen. 

§ 43. (1) Die Beiratsmitglieder haben, sofern auf 
Grund sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher 
Regelungen dafür nicht anderes bestimmt ist, für 
die Teilnahme an den Sitzungen des Beirates und 
seiner Ausschüsse Anspruch auf Ersatz der Reise­
und Aufenthaltskosten sowie auf Entschädigung 
für Zeitversäumnis entsprechend den für Schöffen 
geltenden Bestimmungen (Gebührenanspruchsge­
setz 1975, BGBI. Nr. 136). 

(2) Den Beiratsmitgliedern gebührt ferner nach 
Maßgabe ihrer Inanspruchnahme ein Sitzungsgeld, 
dessen Höhe vom Bundesminister für soziale Ver­
waltung im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
'für Finanzen durch Verordnung festzusetzen ist. 

(3) Alle Personen, die an den Sitzungen des Bei­
rates und seiner Ausschüsse teilnehmen, sind ver­
pflichtet, über alle ihnen bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeit bekanntgewordenen Amts-, Geschäfts­
und Betriebsgeheimnisse strengste Verschwiegen­
heit zu bewahren. 

Verwaltungsausschüsse 

§ 44. (1) Bei jedem Landesarbeitsamt wird em 
Verwalti.mgsausschuß errichtet. 

(2) Der Verwaltungsausschuß ist in allen arheits­
marktpolitischen Angelegenheiten von grundsätzli­
cher Bedeutung im Wirkungsbereich des Landesar~ 
beitsamtes und in Fällen, wo dies gesetzliche V or­
schriften v:orsehen, anzuhören. 

(3) Mitglieder eines Verwaltungs ausschusses sind 
höchstens je sechs Arbeitgeber- und Arbeitnehmer­
vertreter. Die Zahl der Mitglieder bestimmt der 
Bundesminister für soziale Verwaltung für jedes 
Landesarb~itsamt nach der Größe und den beson­
deren 'Erfordernissen des Amtsbereiches nach 
Anhörung des Beirates für Arbeitsmarktpolitik. Die 
Vorschläge für die Bestellung der Arbeitgeberver­
treter erstattet die zuständige Kammer der gewerb­
lichen Wirtschaft und für die Bestellung der Arbeit­
nehmervertreter die zuständige Kammer für Arbei­
ter und Angestellte. 

(4) Den Vorsitz des Verwaltungs ausschusses hat 
der Leiter des Landesarbeitsamtes oder ein von ihm 
damit betrauter Beamter des Landesarbeitsamtes zu 
führen. 

(5) Die Geschäfte des Verwaltungsausschusses 
führt das Landesarheitsamt. 

(6) Die §§ 41 Abs. 5, 42 Abs. 2 und 3, 42a Abs. 1, 
2 und 5 und § 43 sind sinngemäß anzuwenden. 

(7) Zur näheren Regelung der Tätigkeit der Ver­
waltungsausschüsse erläßt der Bundesminister für 
soziale Verwaltung nach Anhörung des Beirates für 
Arbeitsmarktpolitik eine Geschäftsordnung. 

Vermittlungsausschüsse 

§ 44a. (1) Bei jedem Arbeitsamt wird ein Ver­
mittiungsausschuß errichtet. 

(2) Der Vermittlungsausschuß ist in allen Ange­
legenheiten von' grundsätzlicher Bedeutung im 
Wirkungsbereich des Arbeitsamtes und in Fällen, 
wo dies gesetzliche Vorschriften vorsehen, anzuhö­
ren. 

(3) Mitglieder eines Vermittlungsausschusses 
sind höchstens je vier Arbeitgeber- und Arbeit­
nehmervertJ:'eter. § 44 Abs. 3 dritter Satz gilt sinn­
gemäß. 

(4) Den Vorsitz im Vermittlungsausschuß hat 
der Leiter des Arbeitsamtes oder ein" von ihm 
betrauter Beamter des Arbeitsamtes zu führen. 

(5) Die Geschäfte des Vermittlungsausschusses 
führt das Arbeitsamt. 

(6) Die §§ 41 Abs. 5,42 Abs. 2 und 3, 42a Ahs. 1, 
2 und 5 und § 43 sind sinngemäß anzuwenden. 

(7) Zur näheren Regelung der Tätigkeit der Ver­
mittlungsausschüsse erläßt der Bundesminister für 
soziale Verwaltung nach Anhörung des Beirates für 
Arbeitsmarktpolitik eine Geschäftsordnung." 
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18. § 45 hat zu lauten: 

,,§ 45. Die Dienststellen der Arbeitsmarktverwal­
tung haben bei der Durchführung ihrer Aufgaben 
auf die Zusammenarbeit mit den Arbeitsinspektora­
ten und den sonst zur Wahrnehmung des Arbeit­
nehmerschutzes berufenen Behörden, mit den Trä­
gern der Sozialversicherung, den Krankenanstal­
ten, den kollektivvertragsfähigen Körperschaften 
der Dienstgeber und der Dienstnehmer sowie mit 
den Organen der Arbeitnehmerschaft des Betriebes 
Bedacht zu nehmen." 

Artikel 11 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, 
BGBI. Nr. 609, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr. 588/1981, wird wie folgt geän­
dert: 

. 1. In den §§ 10 Abs. 2, 16 Abs. 2 erster Satz und 
29 Abs. 2 erster Satz ist an die Stelle des Ausdruk­
kes "Verwaltungsausschuß" der Ausdruck "Ver­
mittiungsausschuß" zu setzen. 

2. Im § 48 Abs. 1 erster Satz ist an die Stelle des 
Ausdruckes "die zuständige Verwaltungs kommis­
sion" der Ausdruck "der zuständige V erwaltungs­
ausschuß" und im zweiten Satz an die Stelle des 
Ausdruckes "der Verwaltungskommission" der 
Ausdruck "des Verwaltungsausschusses" zu setzen. 

3. § 51 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
ZahlbarsteIlung der Leistungen nach diesem Buh­
desgesetz (§ 6 Abs. 1) obliegen nach Maßgabe des 
§ 6 des Bundesrechenamtsgesetzes, BGBI. 
Nr.123/1978, dem Bundesrechenamt. Generelle 
Änderungen in der Höhe dieser Leistungen sind 
auf Mitteilung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung vom Bundesrechenamt vorzunehmen, 
sofern sie automationsunterstützt durchführbar 
sind." 

4. Im § 51 Abs.2 erster Satz sind die Worte 
,,Auszahlung des Arbeitslosengeldes, des Karenzur­
laubsgeldes und der Notstandshilfe" durch die 
Worte ,,Auszahlung der Leistungen nach diesem 
Bundesgesetz" zu ersetzen. 

5. Im § 54 sind die Worte ,,Auszahlung des 
Arbeitslosengeldes" durch die Worte ,,Auszahlung 
der Leistungen nach diesem Bundesgesetz" zu 
ersetzen. 

6. Im § 56 Abs. 3 ist an die Stelle des Ausdruckes 
"der zuständigen Verwaltungskommission" der 
Ausdruck "des zuständigen V erwaltungsausschus­
ses" zu setzen. 

7. Im § 64 Abs.5 ist der Ausdruck ,,Abs.5" 
durch ,,Abs. 7" zu ersetzen. 

8. Im § 64 Abs.7 ist der Ausdruck "Abs.3" 
durch ,,Abs. 5" zu ersetzen. 

9. § 76 hat zu lauten: 

,,§ 76. Die Verwaltungs- und Vermittlungs aus­
schüsse werden durch ein eigenes Bundesgesetz 
errichtet." 

Artikel III 

Übergangsbestimmungen 

(1) Der im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes auf Grund der bisher geltenden 
Bestimmungen bestehende Beirat für Arbeitsmarkt­
politik einschließlich seiner Ausschüsse und die auf 
Grund des Arbeitsmarktförderungsgesetzes und 
anderer Bundesgesetze bestehenden Verwaltungs­
ausschüsse bei den Landesarbeitsämtern und Ver­
mittlungsausschüsse bei den Arbeitsämtern gelten 
vorläufig als Beirat für Arbeitsmarktpolitik ein­
schließlich seiner Ausschüsse und als Verwaltungs­
ausschüsse bei, den Landesarbeitsämtern und Ver­
mittlungsausschüsse bei den Arbeitsämtern im 
Sinne dieses Bundesgesetzes unbeschadet abwei­
chender bundesgesetzlicher Regelung. 

(2) Der Beirat für Arbeitsm~rktpolitik einschließ­
lich seiner Ausschüsse, die Verwaltungs- und Ver­
mittlungsausschüsse im Sinne dieses Bundesgeset­
zes sind spätestens mit Ablauf der nach den im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
geltenden B'estimmungen bestehenden Funktions­
dauer der Mitglieder des Beirates für Arbeitsmarkt­
politik einschließlich seiner Ausschüsse sowie der 
Verwaltungs- und Vermittlungsausschüsse, sofern 
eine Funktionsdauer nicht festgesetzt ist, bis späte­
stens zwölf Monate nach Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes· zu errichten. 

(3) Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bestellten Mitglieder des Beirates 
für Arbeitsmarktpolitik einschließlich seiner Aus­
schüsse, der Verwaltungs- und Vermittlungsaus­
schüsse bei den Landesarbeitsämtern und Arbeits­
ämtern sind, sofern bundesgesetzlieh nicht anders 
geregelt, die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
anzuwenden. 

(4) Mit der Errichtung des Beirates für Arbeits­
marktpolitik einschließlich seiner Ausschüsse, der 
Verwaltungsausschüsse bei den Landesarbeitsäm­
tern und der Vermittlungsausschüsse bei den 
Arbeitsämtern nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz erlischt die Funktion des beim Bun­
desministerium für soziale Verwaltung bisher 
errichteten Beirates für Arbeitsmarktpolitik ein­
schließlich seiner Ausschüsse sowie des bei einem 
Landesarbeitsamt bzw. Arbeitsamt bisher bestehen­
den Verwaltungsausschusses bzw. Vermittlungsaus­
schusses und gleichzeitig damit auch die Tätigkeit 
der hiefür bestellten Mitglieder (Ersatzmitglieder). 
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Artikel IV 

VoUziehung 

Mit der Vollziehung sind betraut: 
1. der Bundesminister für soziale Verwaltung im 

Einvernehmen mit den Bundesministern für 
Finanzen, für Handel, Gewerbe und Indu­
strie, für Land- und Forstwirtschaft, für Bau­
ten und Technik, für Inneres, für Unterricht 
und Kunst sowie für Verkehr hinsichtlich der 
im Art. I Z 17 enthaltenen Bestimmungen der 
§§ 41 Abs.3 Z 7, 42 Abs. 1 Z 2 und § 42 
Abs. 3 Z 2, 

2. der Bundesminister für soziale Verwaltung im 
EillVernehmen mit dem Bundesminister für_ 
Finanzen hinsichtlich der im Art. I Z 17 ent­
haltenen Bestimmungen des § 42 a Abs. 3 Z 6 
und des § 43 Abs. 2, der im Art. II Z 3 enthal-

tenen .Bestimmungen des § 51 Abs. 1, der im 
Art. II Z 4 enthaltenen Bestimmungen des 
§ 51 Abs. 2 erster Satz und hinsichtlich der im 
Art. II Z 5 enthaltenen Bestimmungen des 
§ 54, 

3. der Bundesminister für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie hinsichtlich 
der im Art. I Z 17 enthaltenen Bestimmungen 
des § 42 a Abs. 4, 

4. der Bundesminister für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler hin­
sichtlich der im Art. I Z 17 enthaltenen 
Bestimmungen der§§ 41 Abs. 3.2 7, 42 Abs. '1 
Z 2 und Abs. 3 Z 2 und § 42a Abs. 3 Z 6 und 

5. der Bundesminister für soziale Verwaltung 
hinsichtlich der übrigen Bestimmungen. 
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8 1270 der Beilagen 

Erläuterungen 

. A. ALLGEMEINER TEIL 

. 1. Zielsetzung 

Der Regelungsbereich des Arbeitsmarktförde­
rungsgesetzes (AMFG) , BGBI. Nr.3111969, die 
Arbeitsmarktpolitik, ist zum einen integrierender 
Bestandteil der allgemeinen Wirtschaftspolitik und 
weist zum anderen enge Bezüge zur Sozialpolitik 
auf. Beides sind Bereiche, die eine Anpassung an 
sich ändernde wirtschaftliche und soziale Gegeben­
heiten verlangen. In diesem Sinne ist die in diesem 
Entwurf formulierte Novelle zum AMFG und zum 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (AlVG), 
BGBI. Nr. 609, als notwendige Angleichung des mit 
Erlassung des AMFG festgelegten arbeitsmarktpoli­
tischen Instrumentariums zu verstehen. Die wesent­
lichen Neuerungen und deren Motive sind kurz 
zusammengefaßt folgende: 

Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die 
Förderung von arbeitsmarktpolitischen Betreuungs­

einrichtungen 

Die vorgesehene Regelung für ~ie Bereitstellung 
von Mitteln aus der Arbeitsmarktförderung für 
Institutionen, die Aufgaben des Arbeitsmarktservi­
ces wahrnehmen, entspricht - wie im eInzelnen in 
den Erläuterungen zu den §§ 18 a und 18 b noch 

. auszuführen sein wird - den Forderungen nach 
einer gesetzlichen Grundlegung innerhalb des 
AMFG für eine Form der Förderung, die sich 
bereits als arbeitsmarktpolitisch notwendig und 
wertvoll erwiesen hat. 

Förderung der Lehrausbildung in Betrieben ohne 
hiefür vorgesehene eigene Einrichtungen 

Die Ausweitung der Förderung von Lehrausbil­
dungen (§ 21 Abs. 2) soll der konjunkturell und 
demographisch bedingten Notwendigkeit, zusätzli­
che LehrplätZe für Jugendliche zu schaffen, Rech­
nung tragen. 

Förderung von Selbsthilfeunternehmen 

Durch die vorgeschlagene Regelung der Förde­
rung von sogenannten Selbsthilfeunternehmen 

, (§ 28 Abs. 4 und § 36 Abs. 4) soll eine arbeitsmarkt­
politisch bedeutsame Form der betrieblichen Kon-

struktion· Eingang in das AMFG finden, die es zur 
Zeit seiner Erlassunl;'i noch nicht gegeben hat. Auch 
hier ist somit die Anderung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse Beweggrund der Neuregelung. 

Förderung von Arbeitsmarktbetreuern 

Durch die Einfügung der §§ 28 c und 38 a soll 
die Möglichkeit geschaffen werden, geeignete 
Fachleute zur regionalbezogenen sozialen und 
arbeitsmarktfördernden Entwicklungsarbeit im 
Zusammenhang mit der Betreuung benachteiligter 
Personen im Hinblick auf ihre Eingliederung in 
den Arbeitsprozeß sowie zur Vorbereitung für die 
Errichtung und z~r Beratung von Selbsthilfeunter-
nehmen heranzuziehen. • 

Neufassung der Bestimmungen über die beratenden 
Organe 

, . 
Durch die Neufassung der §§ 41 bis 44 soll insbe-

sondere die gesetzliche. Basis für die beratenden 
Organe der Landesarbeitsämter und Arbeitsämter 
geschaffen werden. An der Funktion der paritätisch 
zusammengesetzten beratenden Organe soll keine 
Änderung eintreten, es wurde jedoch dem Bedürf­
nis nach einer systematisch übersichtlichen Rege-
lung Rechnung getragen. . 

Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
1977 

Die Änderung von Bestimmungen des AlVG 
1977 stellt zum einen die notwendige Angleichung 
an den Wortlaut des AMFG hinsichtlich der 
Bestimmungen über die beratenden Organe dar, 
zum anderen sieht sie die mit der Einführung der 
elektronischen Datenverarbeitung notwendige Mit­
wirkung des Bundesrechenamtes bei der Berech­
nung und Zahlbarstellung der Leistungen nach dem 
AIVG auf gesetzlicher Basis vor. 

2. VerfassungsrechtIiche Grundlage 

Der Gesetzesentwurf bezieht sich zum größten 
Teil nur auf Änderungen von Bestimmungen, die 
im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung zu 
vollziehen sind.· Die Kompetenz des B]Jndes zur 
Gesetzgebung und Vollziehung gründet sich daher 
auf Art. 17 B-VG. Insoweit als die Bestimmungen 
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des AlVG 1977 geändert werden, leitet sich die 
Bundeskompetenz aus Art. 10 Abs.1 Z 11 B-VG, 
"Sozialversicherungswesen", ab. 

B. BESONDERER TEIL 

Zu Art. I Z 1 (§§ 18 a und 18 b): 

Die Praxis hat gezeigt, daß die Dienstleistungen 
der Arbeitsmarktverwaltung sinnvoll durch die 
Heranziehung der Tätigkeit anderer Einrichtungen 
ergänzt werden können. Bestimmte Funktionen der 
Beratung und Vermittlung erfordern ein besonde­
res Naheverhältnis der Einrichtung zu den Betrof- , 
fenen oder auch spezielle Fachkenntnisse und 
organisatorische Gegebenheiten. Diesem Bedürfnis 
wurde im AMFG bereits {nsofern Rechnung getra­
gen, als für diese Fälle bei Erfüllung gewisser V or­
aussetzungen bestimmte Aufgaben nach dem 
AMFG auch anderen Einrichtungen übertragen 
bzw. von diesen ausgeübt werden können (vgl. § 17 
AMFG). 

Über das Bestehen einer bloßen Befugnis,Aufga­
ben der Beratung und Vermittlung wahrnehmen zu 
können, hinaus ist auch im Sinne der Erreichung 
der Vollbeschäftigung ein Interesse daran gegeben, 
durch Einsatz von Mitteln der Arbeitsmarktförde­
rung zielgerichtet bestehende oder zu errichtende 
Institutionen für diese Aufgaben heranzuziehen. 
Zum einen können dadurch zusätzliche Möglich­
keiten genützt werden, zum anderen werden durch 
die Entlastung der Dienststellen der Arbeitsmarkt­
verwaltung von mit großem Aufwand verbundenen 
Spezialaufgaben Kapazitäten zur Wahrnehmung 
anderer Aufgaben frei. 

§ 18 a Abs. 2 soll unter der Voraussetzung, daß 
ein besonderes arbeitsmarktpolitisches Interesse 
besteht, der Arbeitsmarktverwaltung die Möglich­
keit geben, öffentlich-rechtliche Körperschaften 
und gemeinnützige Einrichtungen durch Förde­
rungsmittel zur Erfüllung anderer Aufgaben als 
Beratung und Vermittlung heranzuziehen. Diese 
Ergänzung zu Abs. 1 ist insofern notwendig, als die 
Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung primär 
zur Wahrnehmung der mit ,,Arbeitsmarktservice" 
umschriebenen Dienste der Beratung und V ermitt­
lung einschließlich Information eingerichtet sind. 
Sie können daher nach ihrer derzeitigen Struktur 
umso schwerer notwendige Aufgaben im Randbe­
reich der Arbeitsmarktpolitik durchführen. Die 
Nutzung und Förderung von für solche Aufgaben 
geeigneteren Einrichtungen dient im weiteren 
Sinne daher der Erreichung der im § 1 Abs. 1 
AMFG umschriebenen Ziele (zB Tätigkeit einer 
Tagesmutter, Tätigkeit eines Bewährungshelfers 
usw.). 

Zur Abgeltung des durch die Tätigkeit solcher 
Einrichtungen anfallenden Personal- und Sachauf­
wandes wären nunmehr auf einer ausreichenden 
rechtlichen Grundlage Beihilfen in Form von 

Zuschüssen vorzusehen (§ 18 b). Diese Änderung 
war auch schon deshalb erforderlich, weil sich seit 
Inkrafttreten des AMFG. bereits wiederholt die 
Notwendigkeit ergeben hat, Förderungsmittel für 
Einrichtungen, die Aufgaben des Arbeitsmarktser­
vices wahrnehmen, bereitzustellen. Als rechtliche 
Grundlage hiefür wurden - da eine gesetzliche 
Basis fehlt - die "Richtlinien für Förderungen aus 
Bundesmitteln" des Bundesministers für Finanzen 
(Rundschreiben vom 17. Februar 1954, Zl. 13.000-
I/54) und in der Folge die am 7. Juni 1977 vom 
Ministerrat beschlossenen ,,Allgemeinen Rahmen­
richtlinien für die Gewährung von Förderungsmit­
teln" (verlautbart in den "Verfahrensvorschriften. 
für die Verrechnung des Bundes", Ir. Teil, Band 1, 
Verlag Österreichische Staatsdruckerei) herange­
zogen. 

Grundsätzlich sind diese Richtlinien für Berei­
che, die sondergesetzlich geregelt sind, nicht 
anwendbar. Der Rechnungshof vertritt nun den 
Standpunkt, ~aß dieser Grundsatz der Nichtan­
wendbarkeit für den gesamten Bereich "Arbeits­
marktförderung", dh. auch für Tatbestände, die 
wohl diesem zuzuordnen, aber nicht vom AMFG 
umfaßt sind, gilt. Es könne daher für arbeitsmarkt­
politische Förderungsmaßnahmen bei Fehlen eines 
konkreten Tatbestandes im AMFG nicht die mate­
rielle Grundlage aus den erwähnten Rahmenrichtli­
nien abgeleitet werden. 

Vom Rechnungshof wurde daher auch angeregt, 
die Bestrebungen der Arbeitsmarktverwaltung, 
andere Stellen im Hinblick auf die Wahrnehmung 
bestimmter Aufgaben des Arbeitsmarktservices zu 
fördern, durch konkrete Förderungstatbestände 
sowie Förderungsvoraussetzungen und· Bedingun­
gen auf gesetzlicher Basis zu ergänzen. Dieser 
Anregung soll nunmehr durch die Aufnahme der in 
Anlehnung an den Inhalt der erwähnten "Rahmen­
richtlinen" formulierten §§ 18 a und 18 b in das 
AMFG entsprochen werden. . 

Zu Art. I Z 2 und 4 (§ 19 Abs.1 lit. j und § 20 
Abs.10): . 

Die Wohnplatzbeihilfe in der gegenwärtigen 
Form ist in der Praxis nicht mehr einsetzbar, da die 
1973 den damaligen Bestimmungen des Wohnbau­
förderungsgesetzes 1968 nachgeformte Regelung 
des § 20 Abs. 10 überholt ist und an die spätere 
Novelle zum Wohnbauförderungsgesetz nicht 
angeglichen wurde. 

Es mußte daher die Förderung von Wohnplätzen 
in Form der nicht adäquaten "Trennungsbeihilfe" 
gewährt werden. 

Um einerseits dem Bedürfnis nach einer geeig­
neten gesetzlichen Basis für die Wohnbeihilfe zu 
entsprechen und zum anderen auch die Möglich­
keit zu schaffen, Heimplätze zu fördern, soll die 
"Wohnplatzbeihilfe" du~ch die·"Heim- und Wohn-

2 
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platzbeihilfe" in der vorgeschlagenen Form ersetzt 
werden. Sie soll für Personen eingesetzt werden, 
die wegen der Aufnahme einer Beschäftigung oder 
einer Ausbildung gezwungen sind, außerhalb ihres 
Wohnortes Unterkunft zu nehmen und dafür 
erhöhte Kosten zu tragen haben. Diese Beihilfe soll 
insbesondere für Jugendliche zum Tragen kom­
men, die auswärts einen Lehrberuf erlernen, denen 
tägliches Pendeln jedoch nicht zumutbar ist. 

Zu Art. I Z 3 (§ 19 Abs. llit.l): 

Die Kinderbetreuungsbeihilfe kann nach der gel­
tenden Regelung nur Diensmehmerinnen gewährt 
werden. Die Aufnahme oder Beibehaltung einer 
Beschäftigung wegen Betreuungspflichten für Kin­
der kann aber ebenso für männliche Arbeitnehmer 
erschwert sein, wie einzelne Fälle in der Praxis 
gezeigt haben. Die Bestimmung über die Kinderbe­
treuungsbeihilfe wäre daher entsprechend anzupas­
sen. 

Um auszuschließen, ·daß die Beihilfe bei einge­
spielten Betreuungsverhältnissen in Anspruch 
genommen werden kann - in diesem Falle würde 
eine bestehende Situation ohne arbeitsmarktpoliti­
sche Auswirkung nur im nachhinein prämiiert -
wird deutlich gemacht, daß nur solche Betreuungs­
verhältnisse berücksichtigt werden können, die erst 
im Zusammenhang mit einer Beschäftigung entste­
hen und notwendig sind. 

Zu Art. I Z 3 a (§ 19 Abs. 6): 

Diese Bestimmung soll klarstellen, daß auch eine 
in wiederkehrenden Abständen einer physischen 
Person gewährte Beihilfe in Verbindung mit einer 
bestimmten Tätigkeit kein Dienstverhältnis begrün­
det und somit auch alle auf das Vorliegen eines 
Dienstverhältnisses bezogenen Vorschriften, wie zB 
die über den Stellenplan des Bundes, nicht anzu­
wenden sind. Derartige Zweifel wurden - obwohl 
bereits die ausdrückliche Miteinbeziehung zur 
Pflichtversicherung der Sozialversicherung durch 
die Sondernorm des § 25 AMFG gegen das Vorlie­
gen eines Dienstverhältnisses spricht - bisweilen 
geäußert, sodaß eine Regelung im Zuge einer 
N ovellierung des AMFG angezeigt erscheint. 

Zu Art. I Z 5 (§ 21 Abs.2): 

Nach der bestehenden Gesetzeslage ist eine 
berufliche Ausbildung in einem Lehrberuf durch 
Betriebe nur dann förderbar, wenn sie in einer eige­
nen Einrichtung erfolgt (§ 21 Abs.3 AMFG). 
Dadurch ist eine der wichtigsten Aufgaben der 
ArbeitsmarktverwaltuI).g, nämlich Maßnahmen zur 
Verhütung von Jugendarbeitslosigkeit zu setzen 
bzw; zu unterstützen, im Förderungsbereich 
wesentlich behindert. Durch die Anwendbarkeit 
des Abs. 2 auf betriebliche Ausbildungsmaßnahmen 
in Lehrberufen soll dieser Mangel behoben werden. 

Durch die Bestimmung, solche Maßnahmen über 
Ersuchen der Arbeitsmarktverwaltung und nicht 
oder nicht ausschließlich im eigenen betrieblichen 
Interesse durchzuführen, soll insbesondere erreicht 
.werden, daß Jugendliche, deren Unterbringung in 
einer Lehrstelle durch Behinderung oder sonstige in 
der Person gelegene Umstände erschwert ist (§ 16 
AMFG), leichter eine Lehrausbildung erhalten kön­
nen. Auch die Nutzung freier betrieblicher Kapazi­
täten zum Zwecke der Lehrausbildung soll damit 
erleichtert werden. Schließlich sollen nach dieser 
Bestimmung auch durch betriebliche Schwierigkei­
ten gefährdete Lehrausbildungenim Wege der För­
.derung gesichert werden. 

Zu Art. I Z 6 bis 8 (§ 23 Abs. 1 und § 24 Abs. 1): 

Diese Ergänzungen entsprechen der durch die 
vorangegangenen Änderungen notwendigen 
Angleichung. 

Zu Art. I Z 9 (§ 28 Abs. 2) und Z 13 (§ 36 Abs. 2): 

Es hat sich des öfteren gezeigt, daß manche sinn­
volle arbeitsmarktpolitische Maßnahme unterblei­
ben mußte, weil abgesehen werden konnte, daß zur 
Erzielung des angestrebten Erfolges höhere 
Beträge, als im Gesetz vorgesehen, nötig gewesen 
wären. Mit der Ergänzung der B~stimmungen über 
die Höhe soll eine Anhebung der Betragsgrenzen 
dort ermöglicht werden, wo ein besonderes arbeits­
marktpolitisches Interesse an der Förderungsmaß­
nahme besteht. Die Möglichkeit des Abgehens von 
den angeführten Grenzen soll die notwendige 
Anpassung an den Einzelfall gewährleisten. 

Zu Art. I Z 10 (§ 28 Abs. 4 lit.c): 

Die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung in 
Verbindung mit einer Tendenz zur Verknappung 
von Arbeitsplätzen hat Bestrebungen zur Gründung 
von Betrieben abweichend vom traditionellen Bild 
der Alleininitiative und der Alleinverantwortlichkeit 
des Unternehmers sowie zu sonstigen Zusammen­
schlüssen auf Selbsthilfebasis mit dem Ziel der 
Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten begünstigt. . 

Die unmittelbaren Beweggründe für solche 
"Selbsthilfeinitiativen" sind unterschiedlich. Sie rei­
chen von der Erhaltung von Arbeitsplätzen durch 
Übernahme eines insolventen Betriebes durch die· 
Belegschaft bis zur Neuschaffung von "alternati­
ven" Arbeitsplätzen für schwer in den Arbeitspro­
zeß eingliederbare Personen. Dementsprechend 
vielschichtig k;wn auch der Unternehmensgegen­
stand und die Produktionsweise sein. Landwirt­
schaft und Gewerbe kann davon ebenso umfaßt 
sein wie industrielle Produktion oder Dienstlei­
stung. 

Die Förderung solcher Initiativen entspricht 
gerade der Grundidee der aktiven Arbeitsmarktpo­
litik, die beim einzelnen Arbeitsmarktereignis 
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direkt ansetzt und durch ihre Instrumente V or­
gänge in Bewegung setzen will, die die Verhütung 
von Arbeitslosigkeit bzw. Schaffung neuer Arbeits­
plätze zum Inhalt haben. 

Der Entwurf vermeidet bewußt, eine, sei es nach 
rechtlichen oder wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
ausgerichtete Definition des Begriffes "Selbsthilfe­
unternehmen" zu geben. Die Förderung soll nicht 
auf eine bestimmte Rechtsform oder auf einen 

. bestimmtenWirtschaftszweig beschränkt sein. 
Sowohl Betriebe als auch auf Gemeinnützigkeit 
gerichtete Einrichtungen sind von der Bestimmung 
umfaßt. Als wesentliche Voraussetzung muß beiden 
das Element des Entstehens auf Selbsthilfebasis 
gegeben sein. Hinsichtlich eines Betriebes wurde 
des weiteren vorgesehen, daß er unter wesentlicher 
und gleichberechtigter Beteiligung der Beschäftig­
ten gemeinsam verwaltet wird und somit die Wil­
lensbildung auf die Beschäftigten rückführbar ist. 

Das Wort "Errichtung" schließt auch die Über­
nahme eines bestehenden Betriebes oder einer 
bestehenden Einrichtung unter Weiterführung in 
Form der eben umschriebenen "Selbsthilfe" mit ein. 

Was den Förderungsumfang in jedem Einzelfall 
anlangt, so soll grundsätzlich die Möglichkeit 

,bestehen, die Kosten einer Betriebsneugründung 
durch Zu schuß der öffentlichen Hand bis zur 
Höhe des entstehenden Personal- und Sachaufwan­
des zu finanzieren, weil die in den einzelnen Initia­
tiven wirkenden Personen häufig keine Eigenmittel 
beibringen können. Unter dem Sachaufwand wird 
in einer Anfangsphase, wenn der Betrieb noch nicht 
seine vollen Umsätze tätigt, auch ein Ausgleich der 
noch nicht kostendeckenden Produktion zu verste­
hen sein. 

In vielen Fällen wird es sich jedoch um Betriebs­
gründungen handeln, die in Bereichen produzieren, 
die einen relativ geringen Kapitalbedarf haben, dh. 
der Arbeitsplatzeffekt der einzusetzenden Förde­
rungsmittel kann relativ hoch sein. 

Zu Art. I Z 12 und Z 15 (§§ 28 c und 38 a): 

Wie die bisher in Österreich gesammelten Erfah­
rungen zeigen, können oft bestehende Produk­
tionsmöglichkeiten und damit die Schaffung von 
. Arbeitsplätzen nicht realisiert werden, obwohl es 
genügend Beschäftigungssuchende dafür gibt. Es 
sollen daher in Ergänzung zur betrieblichen Förde­
rung auch sogenannte Arbeitsmarktbetreuer geför­
dert werden können. 

Das Aufgabengebiet dieser Personen soll generell 
darin bestehen, in Problemregionen einerseits die 
Eingliederung von Problemgruppen in den Arbeits­
markt zu fördern, ua. durch neue Formen der 
Arbeitsvorbereitung, Arheitserprobung und Team­
arbeit.Anderseits soll die Beschäftigungslage der 
Region durch Initiativen zum Ausbau der sozialen 
Infrastruktur (wie Hilfe bei Betreuung von Fami-

lienangehörigen, Unterbringung von Jugendlichen 
und anderen Erwerbstätigen am Arbeitsort, 
Erleichterung des Berufsverkehrs) sowie zur Schaf­
fung zusätzlicher Arbeitsplätze, insbesondere auch 
in neuen Wirtschaftsformen, verbessert werden. 
Dazu wären die bisherigen Erfahrungen auf dem 
Gebiet sozialer Gemeinwesenarbeit und bei der 
Eingliederung sozialer Problemgruppen zu verwer­
ten. 

In diesem Zusammenhang würde es zum Aufga­
bengebiet der geeigneten Fachleute mit ~ozialpäd­
agogischen und sozialarbeiterischen V oraussetzun­
gen gehören, zB Sonderschulabgänger, behinderte 
Menschen, sozial gefährdete Jugendliche,' Lang­
zeitarbeitslose, Personen mit großen psychischen 
Problemen, gezielt in Richtung Arbeitsmarktein­
gliederung zu beraten und betreuen. Einige diesbe­
zügliche bereits durchgeführte Modellprojekte 
(Sozialpädagogen und Psychologen machen Kurse 
mit Langzeitarbeitslosen oder auch mit sozial 
gefährdeten Jugendlichen) haben die Sinnhaftigkeit 
von solChen, auf die spezifischen Bedürfnisse dieser 
Personengruppen abgestimmten Betreuungsmaß-

/ nahmen gezeigt. Es stellte sich dabei heraus, daß 
bei diesen Personengruppen die Voraussetzung für 
die Eingliederung in den Arbeitsmarkt vor ~~lem 
das Eingehen auf die psychischen Probleme (Ang­
ste, Unsicherheit, Stärkung der Persönlichkeit) ist. 

Ein weiteres Gebiet des Einsatzes des. ,,Arbeits­
marktbetreuers" soll in Ergänzung der Förderungs­
bestimmungen der §§ 28 Abs. 4 lit. c und 36 Abs. 4 
lit. c die Arbeit für und mit Selbsthilfeunternehmen 
sein. Die Schaffung von Voraussetzungen der 
Gründung oder Übernahme solCher Betriebe oder 
Einrichtungen wird ebenso zum Aufgabenbereich 
gehören wie die Beratung und Betreuung der lau­
fenden Tätigkeit. Gerade die Durchführung neuar­
tiger Formen der Beschäftigungspolitik bedarf 
besonderer Anleitung und Hilfestellung, sodaß das 
arbeitsmarktpolitische Ziel nur durch begleitende 
fachkundige Unterstützung erreicht werden kann. 

Grundsätzlich soll die Förderung d'es Arbeits­
marktbetreuers auf die Dauer eines halben Jahres 
beschränkt sein. Die Verlängerungsmöglichkeiten 
auf ein ganzes Jahr bzw. um ein weiteres Jahr 
wären auf die jeweils mit den zu betreuenden Pro­
jekten auftretenden Schwierigkeiten und auf das 
arbeitsmarktpolitische Erfordernis abzustellen. 

§ 28 cAbs. 3 und P8 aAbs. 3 dienen der Klarstei­
lung, daß durch die Tätigkeit als Arbeitsmarktbe­
treuer auch dann kein Dienstverhältnis zum Bund 
entsteht, wenn die Beihilfe unmittelbar einer physi­
schen Person gewährt wird. 

. Zu Art. I Z 14 (§ 36 Abs. 4 lit. c): 

Die Entstehung von Selbsthilfeinitiativen ist 
unabhängig von der Dauer des Arbeitsplatzmangels 
beobachtbar, dh. sowohl in Zeiten eines konjunk­
turbedingten Rückganges 'der Arbeitskraftnach-
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frage als auch in Phasen einer längerfristigen struk­
turbedingten Arbeitslosigkeit bieten sich solche 
Formen der Schaffung von Arbeitsplätzen an. Es 
kann daher die Förderung deraniger Arbeitsmarkt­
vorgänge auch unter den Voraussetzungen des § 35 
Abs. 1 einen wesentlichen Beitrag zu Entlastung 
des Arbeitsmarktes leisten. Da die von § 28 Abs. 4 
lit. c umfaßte Förderung nur zum Ausgleich kurz­
fristiger Beschäftigungsschwankungen eingesetzt 
werden kann, ist zum Ausgleich längerfristiger oder 
strukturbedingter Unterbeschäftigung eine gleich­
lautende Bestimmung im § 36 Abs. 4 aufzunehmen. 

Zu Art. I Z 16 (§ 39 Abs. 1): 

Diese Änderung ist notwendig, um die Verfah­
rensregeln den vorangegangenen Neufassungen 
anzugleichen. 

Zu Art. I Z 17 (§§ 41 bis 44 a): 

Die Arbeitsmarktverwaltung hat ein breites 
Spektrum von Aufgaben der Winschafts- und 
Sozialpolitik. zu vollziehen. Es entspricht einem 
Grundprinzip in diesem Bereich der österreichi­
schen Verwaltung, auch die Sozialpanner in die 
Willensbildung miteinzubeziehen. 

Es bedarf daher für den Bereich der Arbeits­
marktverwaltung eines zwischen monokratisch 
organisiener Bundesbehörde einerseits und Mitein­
beziehung von Interessenvenretungen in den Ent­
scheidungsprozeß anderseits ausgleichenden 
Systems des Einbaues beratender Organe in die 
Willensbildung. 

Die Arbeitsmarktverwaltung kann diesbezüglich 
auf jahrzehntelange Erfahrung in Zeiten auch sich 
ändernder sozialer und winschaftlicher Interessen­
lagen zurückblicken. Die in diesem Entwurf vorge-

. sehenen Bestimmungen über den Beirat für Arbeits­
marktpolitik beim Bundesministerium für. soziale 
Verwaltung, die Verwaltungsausschüsse bei den 
Landesarbeitsämtern und die Vermittlungsaus­
schüsse bei den Arbeitsämtern sollen unter Berück­
sichtigung des auf dem Gebiete der Mitwirkung 
beratender Organe bereits gewachsenen \ und 
bewähnen Systems neben Detailänderungen die 
Übersichtlichkeit auf diesem wichtigen Gebiete der 
Arbeitsmarktverwaltung gewährleisten. 

Der Beirat für Arbeitsmarktpolitik hat sich seit 
seiner Institutionalisierung nach dem Inkrafttreten 
des AMFG zu einem zentralen, die Arbeitsmarkt­
politik des Bundesministeriums für soziale Verwal­
tung mitbestimmenden Beratungskollegium entwik­
kelt, das nicht nur im Grundsätzlichen, sondern -

. wie dies schon die geltenden Vorschriften vorsehen 
- auch in wichtigen Einzelfällen an der Gestaltung 
der Arbeitsmarktpolitik und Vollziehung von Auf­
gaben der Arbeitsmarktverwaltung beratend mit­
wirkt. 

Der Beirat für Arbeitsmarktpolitik, der sich aus 
Venretern aus anderen Bundesministerien, aus 
Fachleuten der Sozial- und Winschaftswissenschaf­
ten und aus Interessenvenretungen der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer zusammensetzt, schafft 
somit die Grundlage für eine auf breitester Basis in 
der Funktion der Beratung und der Interessenver­
tretung stehende Mitwirkung. 

Die Bestimmungen über die Zusammensetzung, 
die Mitgliedschaft (§ 41 Abs. 3 und § 42 Abs. 1 und 
2), das Verfahren (§ 41 Abs. 4 und 5), die Aus­
schüsse (§ 42 a), die Entschädigung, die Verschwie­
genheitspflicht (§ 43) und über die Geschäftsord­
nung (§ 41 Abs. 6 und 7) sind vom geltenden Recht 
übernommen worden. Zu der ebenfalls rezipienen 
Regelung über die Ausschüsse ist zu bemerken, daß 
durch die Übenragung der selbständigen Erledi­
gung bestimmter laufender Angelegenheiten an die 
Ausschüsse der Beirat für Arbeitsmarktpolitik selbst 
in die Lage versetzt werden solI, sich eingehender 
mit den Grundsatzfragen und der Setzung. allge­
meiner Richtlinien der Arbeitsmarktpolitik zu 
beschäftigen. 

Ein bestimmender Grundsatz der österreichi­
schen Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsmarktverwal­
tung ist es .stets gewesen, daß die Organisationen 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer auf allen 
Ebenen an der Gestaltung der Beschäftigungspoli­
tik sowie deren Koordinierung mit der gesamten 
Winschafts- und Sozialpolitik mitwirken. Dieser 
Grundsatz folgt dabei zahlreichen internationalen 
Übereinkommen und Empfehlungen, wie das Über­
einkommen (Nr. 2) über die Arbeitslosigkeit, BGBL 
Nr.226/1924 und die hiezu ergangene Empfeh­
lung (Nr. 1), das Übereinkommen (Nr. 122) über 
die Beschäftigungspolitik, BGBL Nr. 335/197~. und 
die hiezu ergangene Empfehlung, sowie das Uber­
einkommen (Nr.88) über die Organisation der 
Arbeitsmarktverwaltung, BGBL Nr. 596/1973 und 
die hiezu ergangene Empfehlung (Nr. 83). 

Mit der Wiedererrichtung der österreichischen 
Arbeitsmarktverwaltung nach dem Zweiten Welt­
krieg wurden im Hinblick auf die schon damals 
bestehenden internationalen Normen bereits im 
Jahr 1946 bei den Landesarbeitsämtern paritätisch 
aus Venretern der Arbeitgeber- und den Arbeit­
nehmerorganisationen zusammengesetzte Verwal­
tungsausschüsse und bei den Arbeitsämtern paritä­
tisch aus ebensolchen Venretern zusammenge­
setzte Vermittlungsausschüsse, wie sie auch schon 

. in der Ersten Republik bestanden haben, wieder ins 
Leben gerufen, um - wi~ schon angefühn - den 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen die 
Möglichkeit entsprechender Mitarbeit an den Auf­
gaben der Arbeitsmarktverwaltung einzuräumen . 
Gleichzeitig damit wurden ihre Zusammensetzung 
und ihre Aufgaben mit Erlaß des Bundesministe­
riums für soziale Verwaltung bestimmt (Erlaß vom 
26. April 1946, Zl. 8.842-III/7/1946). Ebenso war­
schon damals vorgesehen, daß sowohl der Verwal-
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tungsausschuß als auch der, Vermittiungsausschuß 
zur Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben 

,Unterausschüsse bilden können. 

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wurde 
bereits im Arbeitslosenfürsorgegesetz vom 15. Mai 
1946, BGBI. Nr. 97, und später im Arbeitslosenver­
sicherungsgesetz vom 22. Juli 1949, BGBI. Nr. 184, 
durch die Bestimmung des heute geltenden § 76 ein 
Mitwirkungsrecht der Interessenvertretungen der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer verankert. Der 
mit dem geltenden Inhalt seit 1949 dem Rechtsbe­
stand angehörige § 76 (früher § 71) AlVG 
bestimmt, daß die im Arbeitslosenversicherungsge­
setz bezeichneten Verwaltungskommissionen der 
Landesarbeitsämter und Verwaltungsausschüsse 
der Arbeitsämter durch ein besonderes Bundesge­
setz errichtet werden, daß jedoch bis zu ihrer 
Errichtung die Aufgaben, die nach den Bestimmun­
gen des AlVG den Verwaltungskommissionen der 
Landesarbeitsämter bzw. Verwaltungsausschüssen 
der Arbeitsämter obliegen, von den derzeit beste­
henden Verwaltungsausschüssen bzw. Vermitt­
lungsausschüssen besorgt werden. 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis 
vom 18. Dezember 1959, VfSlg. 366211959, im 
Zusammenhang damit festgestellt, daß, wenngleich 

. die Einrichtung der Verwaltungs- und Vermitt­
lungsausschüsse auf einem gesetzwidrigen, als 
Rechtsverordnung zu qualifizierenden Erlaß 
beruht, § 76 AlVG in der damaligen Fassung den 
Inhalt dieses Erlasses in seine Regelung aufgenom­
men hat, und dieser dort mittelbar Gesetzesinhalt 
geworden ist. Aus diesem Grund ist auch im Aus­
länderbeschäftigungsgesetz, BGBI. Nr. 218/1975, 
(dort § 23) und im Insolvenz-Entgeltsicherungsge­
setz, BGBI. Nr.324/1977, (dort § 10 Abs. 3) auf 
diese Bestimmung Bezug genommen und damit 
dieser Gesetzesinhalt auch für den Bereich der 
erwähnten Gesetze rezipiert worden. 

Im Hinblick auf diese historisch bedingte rechtli­
che Situation erscheint es nun unerläßlich, daß die 
Einrichtung der paritätischen Ausschüsse nicht nur 
eine ausreichende rechtliche Grundlage erhält, son­
dern daß darüber hinaus die Zusammensetzung 

. und die Mitgliedschaft sowie die sonstigen Erfor­
dernisse gesetzlich geregelt werden. Die Regelung 
der Ausschüsse orientiert sich dabei einerseits an 
den schon historisch gegliederten Grundlagen als 
auch insbesondere daran, daß die bisher gemachten 
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Aus­
schüssen jedenfalls eine Änderung der geltenden 
Bestimmungen keinesfalls erforderlich erscheinen 
lassen. 

Diesen Ausschüssen soll - so wie auch schon 
bisher - keine unmittelbare Entscheidungsbefug­
nis eingeräumt werden; sie dienen vielmehr der 
Mitwirkung in der Rechtsform der Anhörung und 

. sollen in dieser Form auch Grundlage für eine 
interessen- und fachspezifische Beratung darstellen. 

Die für den Beirat für Arbeitsmarktpolitik vorge- . 
sehenen Bestimmungen über die Mitgliedschaft, die 
Beschlußerfordernisse, die Ausschüsse, die Entschä­
digung und über die Verschwiegenheitspflicht, die 
auch schon dem geltenden Recht angehören und 
sich bewährt haben, sollen nun auch sinngemäß für 
die auf der Ebene der Landesarbeitsämter und 
Arbeitsämter eingerichteten paritätischen Aus­
schüsse Anwendung finden. 

Nach der derzeitigen Rechtslage sind nicht. bei 
allen Arbeitsämtern Vermittlungsausschüsse einge­
richtet. Um die Mitwirkung der Interessenorganisa­
tionen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer auf 
allen Ebenen jedoch sicherzustellen, soll künftighin 
auch bei jedem Arbeitsamt ein paritätischer Aus­
schuß eingerichtet we.t:den. 

Zu Art. I Z 18 (§ 45): 

Es war stets die Gepflogenheit der Dienststellen 
der Arbeitsmarktverwaltung, wichtige, einen 

. Betrieb betreffende arbeitsmarktpolitische Maßn,ah­
men nicht ohne Hinzuziehung des Betriebsrates 
durchzuführen. Dieser Praxis soll durch eine Ände­
rung der gesetzlichen Bestimmungen die entspre­
chende Grundlage gegeben werden. Im Hinblick 
auf das Erfordernis der Einhaltung von Bestim­
mungen des Arbeitnehmerschutzes wäre wegen der 
zB bei der Durchführung von Vermittlungsaufga­
ben bestehenden Berührungspunkte zwischen den 
Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung und den 
Arbeitsinspektoraten deren Aufnahme in die gegen­
ständliche Bestimmung erforderlich. 

Für die Zusammenarbeit im automationsunter­
stützten Bereich gibt § 7 Abs. 2 des Datenschutzge­
setzes, BGBI. Nr. 565/1978, in der Fassung BGBI. 
N r. 314 /1981, die erforderliche gesetzliche Dek­
kung. 

Zu Art. 11 Z 1,2,6 und 9 (§ 10 Abs. 2, § 16 Abs. 2, 
§ 29 Abs. 2, § 48 Abs:l, § 56 Abs. 3 und § 76): 

Die Änderungen ergeben sich auf Grund der 
neuen Bestimmungen über die Verwaltungs- und 
Vermittlungsausschüsse,(vergleiche Art. I Z 17) . 

Zu Art. 11 Z 3, 4 und 5 (§ 51 Abs. 1 und 2 und 
§ 54): 

N ach dem Bundesrechenamtsgesetz, BGBI. 
Nr. 123/1978, obliegt dem Bundesrechenamt die 
Mitwirkung bei der Berechnung und die ZahlbarsteI­
lung der Leistungen nach dem Arbeitslosenversi­
cherungsgesetz. Es ist erforderlich, daß eine ent­
sprechende Regelung auch im AlVG enthalten ist. 
Diese Rechtsmeinung wird auch vom Bundeskanz­
leramt - Verfassungsdienst und dem Rechnungs­
hof geteilt. Dementsprechend sieht der Gesetzent­
wurf eine Änderung vor. 
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Zu Art. 11 Z 7 und 8 (§ 64 Abs. 5. und 7): 

Durch die Änderungen sollen Redaktionsfehler 
vorangegangener Gesetzesänderungen bereinigt 
werden. 

Zu Art. III (Übergangsbestimmungen): 

Die Neubestellung der durchArt. I Z 17 geregel­
ten beratenden Organe der Arbeitsmarktverwal­
tung soll spätestens mit Ablauf der Funktionspe­
riode der nach den geltenden Bestimmungen im 

. Amt befindlichen Mitglieder, sofern keine Funk­
tionsdauer besteht, bis spätestens zwölf Monate 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzentwurfes erfolgen, 
wodurch ein möglichst reibungsloser Übergang 
unter Vermeidung eines zusätzlichen administrati­
ven Bestellvorganges erreicht werden soll. 

C. KOSTEN DER DURCHFÜHRUNG DES 
GESETZEN~RFES 

Die finanzielle Mehrbelastung des Bundes durch 
diesen Gesetzentwurf ist konkret nicht abschätzbar, 
da durch ihn in erster Linie arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen vorgesehen sind, deren Ausmaß und 
somit auch deren Kosten von der Lage des Arbeits­
marktes bestimmt sind. 

Dennoch wird· im folgenden versucht; an Hand 
von Erfahrungswerten Anhaltspunkte für auflau­
fende Kosten zu geben. 

1. Betreuungseinrichtungen (§§ 19 a und 19 b 
AMFG) 
Die Dienste dieser Einrichtungen werden in 
der Regel von Personen in Anspruch genom­
men, deren Beratung und Vermittlung erhöh­
ten Aufwand erfordert. Als Durchschnittsko­
sten pro betreutem Fall ist daher ein Betrag 
von 500 Sanzunehmen. (1 000 Fälle pro Jahr: 
500000 S). 

2. Wohn- und Heimplatzbeihilfe (§ 19 Abs. 1 
lit. j) 
In der Regel ist mit der Gewährung von 
1 000 S je Fall monatlich, das sind 12 000 S 
jährlich, zu rechnen. Die Belastung für 100 
Fälle beträgt daher 1 200000 S pro Jahr. 

3. Kinderbetreuungsbeihilfe (§ 19 Abs. 1 Iit. 1 
AMFG) 
Dadurch, daß auch männliche Beihilfemyer­
ber in eine Förderung einbezogen werden 
können, wird keine Kostensteigerung erwar­
tet. 

4. Ausweitung der Förderung von Lehrplätzen 
(§ 21 Abs. 2 AMFG) 
Derzeit kostet im Rahmen des "Sonderpro­
gramms zur Förderung zusätzlicher Lehrstel­
len" ein Lehrplatz zirka 20 000 S pro Jahr; bei 
der realistischen Annahme der Förderung von 
zusätzlichen 500 Lehrplätzen . beträgt der 
Mehraufwand 10 Millionen Schilling. 

5. Förderung alternativer Beschäftigungsformen 
(§ 28 Abs. 4, § 36 Abs. 4) 
Die Einschätzung der im Zuge des Einsatzes 
dieses neuen Instruments anfallenden Auf­
wendungen ist, abgesehen davon, daß die 
jährlich möglicherweise stark schwankende 
Zahl der Förderfälle kaum vorhergesagt wer­
den kann, schwer möglich, weil die Kosten 
für Betriebsgründungen dieser Art wesentlich 
von der Kapitalintensität der jeweils beab­
sichtigten Produktion abhängt. Es sind 
sowohl Betriebsgründungen denkbar, die mit 
sehr geringen maschinellen Ausstattungen ihr 
Auslangen finden oder bei denen die Eigenka­
pitalleistung der Betriebsgründer einen Teil 
der Gründungskosten abdeckt, a)s auch sol­
che, die einen branchenspezifisch hohen 
Kapitalbedarf haben. 

Ähnliches gilt hinsichtlich der Bandbreite der 
Kosten, die bei der Förderung der Arbeits­
marktbetreuer oder von mit Aufgaben dieser 

. Art zu betrauenden Einrichtung (§ 28 c und 
§ 38 a) entstehen werden. 

6. Beratende Organe (§§ 41 ff.) 
Die Änderung der Bestimmungen über die 
beratenden Organe ist - da es sich im 
wesentlichen nur um eine systematische Neu­
ordnung handelt - mit zusätzlichen Kosten 
nur insofern verbunden, als im Gegensatz zur 
geltenden Regelung nunmehr auch ein 
Kostenersatz für die Teilnahme an den Sit­
zungen des Vermittlungsausschusses bei den 
Arbeitsämtern vorgesehen ist. Der zusätzliche 
Aufwand wird auf zirka 180 000 S jährlich 
geschätzt. Als G~ndlage wurde angenom­
men, daß zwei Sitzungen pro Jahr mit sechs 
Teilnehmern bei jedem der 97 Arbeitsämter 
stattfinden. 

7. Änderungen des AlVG 
Die Änderungen des AlVG sind mit keinen 
zusätzlichen Kosten verbunden. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, daß die im 
Gesetzentwurf enthaltenen neuen arbeitsmarktpoli­
tischen Instrumente Arbeitslosigkeit entweder 
abkürzen oder überhaupt verhindern werden. 
Dadurch erwachsen dem Bund erhebliche finan­
zielle Vorteile, die den geschätzten Kosten gegen­
übergestellt werden müßten: Einsparungen an 
Arbeitslosengeld bz~. Notstandshilfe, Mehreinnah­
men an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. 
1982 hätten diese Mehreinnahmen und Einsparun­
gen bei 1 000 durch diese Maßnahmen in Beschäfti­
gung gebrachten Personen rund 150 Millionen 
Schilling betragen. 

Gelingt mit Hilfe dieser neuen Maßnahmen die 
Integration von Personen in eine Beschäftigung, die 
ohne diese Hilfe auf Grund ihrer besonders proble­
matischen Lebensumstände möglicherweise auf 
Jahre auf öffentliche Unterstützungen angewiesen 
gewesen wären, so sind nicht nur der soziale Erfolg 
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für den einzelnen, sondern auch die finanziellen 
Vorteile für die öffentliche Hand zu berücksichti-. gen. 

D. PERSONALAUFWAND 

Obwohl der administrative Aufwand auf Grund 
dieses Gesetzentwurfes eine besondere Ausweitung 

nicht erfahren dürfte, darf dennoch nicht verkannt 
werden, daß die schon seit langem angespannte 
Personalsituation im Bereich der Arbeitsmarktver­
waltung durch eine, wenn auch geringe, Mehrbela­
stung die Probleme auf dem Personalsektor weiter 
verschärfen wird und nach Vorliegen von Erfah­
rungswerten im Rahmen der Durchführung dieses 
Gesetzentwurfes zu einem geringen Personal m ehr­
bedarf führen könnte. 
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Textgegenüberstellung 
Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. Nr. 3111969, In 

der Fassung des Gesetzentwurfes (Auszug) 

Beihilfen zur Förderung von arbeitsmarktpolitischen Betreuungseinrichtungen 

§ 18 a. (1) Zur Erreichung des Vollbeschäftigungszieles im Sinne des § 1 
Abs. 1 können nach Abschluß einer entsprechenden Vereinbarung mit dem 
durch den Bundesminister für soziale Verwaltung venretenen Bund gemeinnüt­
zigen Einrichtungen, die Aufgaben mit dem Ziele der Erlangung und Aufrecht­
erhaltung einer Beschäftigung wahrnehmen und welche die gesetzlichen V oraus­
setzungen für die Durchführung dieser Aufgaben erfüllen, Beilhilfen gewähn 
werden. 

(2) Beihilfen können auch öffentlich-rechtlichen Körperschaften und gemein­
nützigen Einrichtungen zur Erfüllung von Aufgaben, die den im Abs. 1 
umschriebenen Zielen mittelbar dienen und an denen ein besonderes arbeits­
marktpolitisches Interesse besteht, gewähn werden. 

§ 18 b. (1) Beihilfen gemäß § 18 a können den Beihilfenwerbern als Zuschüsse' 
bis zur Höhe des ihnen entstehenden Personal- und Sachaufwandes gewähn 
werden. 

(2) Innerhalb der sich aus Abs. 1 ergebenden Begrenzung ist die Gewährung 
der Beihilfe zur Durchführung von Aufgaben nach § 18 a an folgende weitere 
Voraussetzungen gebunden: 

1. Die Beihilfe ist unter Berücksichtigung der arbeitsmarktpolitischen Bedeu­
tungder Aufgaben nur so hoch festzusetzen, daß der angestrebte Erfolg 
erreicht wird. 

2. Die Durchführung der Aufgaben wäre ohne Förderung nicht oder riicht in 
dem notwendigen Umfang mÖglich. 

3. Die Durchführung der Aufgaben muß nach Berücksichtigung der Beihilfe 
auch finanziell gesichen sein. . 

. 4. Die Einrichtung hat nach Maßgabe ihrer wirtschaftlichen leistungsfähig­
keit finanziell beizutragen. 

(3) Ist eine Eigenleistung der Einrichtung im Zeitpunkt der GeWährung der 
Förderung winschaftlich nicht zumutbar, und liegt ein besonderes arbeitsmarkt-

I. 

Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBI. Nr. 3111969, in der 
Fa s s u n g B G BI. N r. 585/1980 (A u s zug) 
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Arbeitsm'arktförderungsgesetz, BGB1. Nr. 3111969, In 
der Fassung des Gesetzentwurfes (Auszug) 

politisches Interesse vor, so kann yon der Eigenleistung im Sinne des Abs. 2 Z 4 
ausnahmsweise abgesehen werden. 

§ 19. (1) j) die Sicherung eines Heim- oder Wohnplatzes zu erleichtern, 

. I) die im Zusammenhang mit einer Beschäftigung notwendig wer­
dende Betreuung von Kindern zu erleichtern. 

(6) Durch die Tätigkeit einer Person auf Grund der Gewährung einer Beihilfe 
gern. Abs. 1 lit. b wird kein Dienstverhältnis begründet. 

§ 20. (10) Beihilfen gemäß § 19 Abs. 1 lit. j können den Beihilfenwerbern als 
Zuschüsse für die Kosten der Miete oder Nutzungsberechtigung von festen oder 
beweglichen' Unterkünften im Ausbildungs- oder Arbeitsort gewahrt werden, 
wenn infolge lokaler oder regionaler Besonderheiten' des Angebotes oder 
Bedarfs an Arbeitskräften die Aufnahme einer Ausbildung in einem Lehrberuf 
oder einer Beschäftigung außerhalb des Wohnortes notwendig ist und nicht 
durch eine vertragliche Regelung eine Entschädigung für die Kosten der Miete 
oder Nutzungsberechtigung vorgesehen ist. Der Zuschuß kann bis zur halben 
Höhe der Kosten der Miete oder Nutzup.gsberechtigung bis zum Abschhiß der 
Lehrausbildung bzw. bis zu einem Jahr nach Aufnahme der Beschäftigung 
gewährt werden. Wenn der arbeitsmarktpolitische Erfolg anders nicht erreichbar 
wäre, kann in Fällen eines außergewöhnlich dringenden arbeitsmarktpolitischen 
Erfordernisses die Beihilfe bis zu einem weiteren Jahr gewährt werden. 

§ 21. (2) Inhabern von Betri~ben, die Maßnahmen gemäß § 19 'Abs. 1 lit. a 
oder b über Ersuchen einer Dienststelle der Ar beitsmarktverwaltung nicht oder 

Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBI. Nr. 31/1969, in der 
Fa s s u n g B G B 1. N r. 585/1980 (A u s zug) 

§ 19 (1) j) die Sicherung eines Wohnplatzes zu erleichtern . 

I) die Betreuung von Kindern im Zusammenhang mit der Beschäfi­
tung von Dienstnehmerinnen zu erleichtern. 

§ 20. (10) Beihilfen gemäß 19 Abs. 1 lit. j können den Beihilfenwerbern als 
Zuschüsse für di,e Leistung des Annuitätendienstes für Darlehen, die zur Errich­
tung, zum Ausbau oder zur Ausstattung der Baulichkeit, in der sich der Wohn­
platz befindet, gedient haben und deren jährlicher Zinsfuß nicht höher liegt als 
31/2 vH über der von der Österreichischen Nationalbank jeweils festgesetzten 
Bankrate, gewährt werden, wenn die Deckung des lokalen oder regionalen 
Bedarfes an Arbeitskräften die Beihilfengewährung erfordert, ,ohne Gewährung 
einer solchen Beihilfe die Arbeitsaufnahme in Frage gestellt wäre und die persön­
lichen Verhältnisse 'des Beihilfenwerbers . dies rechtfertigen. Weiters ist V oraus­
setzung, daß sich Gebietskörperschaften an der Kapitalaufbringung beteiligt 
haben und die Baulichkeit von einer gemeinnützigenWohnbauvereinigung 
errichtet wurde oder die Baulichkeit zur Schaffung von Klein- und Mittelwoh­
nungen für Dienstnehmer errichtet wurde, wobei § 23 Ziffer 1 oder 4 des Wohn­
bauförderungsgesetzes 1968 sinngemäß anzuwenden sind. An die Stelle fester 
Baulichkeiten können auch bewegliche Unterkünfte treten. Der Zu schuß kann 
bis zur halben Höhe des Aufwandes für die Annuitätenzahlung, jedoch höch­
stens bis zu' einem Betrag von 300 S monatlich und auf die Dauer der Miete oder . 
Nutzungsberechtigung, jedoch längstens zehn Jahre gewährt werden. In Fällen 
eines außergeWÖhnlich dringenden arbeitsmarktpolitischen Erfordernisses, wenn 
der arbeitsmarktpolitische Erfolg anders nicht erreichbar wäre, kann die Beihilfe 
unter den vorerwähnten Voraüssetzungen bis zu 20 Jahren gewährt werden. 

§ 21. (2) Inhabern von Betrieben, die Maßnahmen gemäß § 19 Abs. 1 lit. b 
über Ersuchen einer Dienststelle der Arbeitsmarktverwaltung nicht oder nicht 
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Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBL Nr. 3111969, In 
der Fassung des Gesetzentwurfes (Auszug) 

nicht ausschließlich im eigenen Interesse durchführen, können Zuschüsse bis zur 
Höhe des ihnen entstehenden Personal- und Sachaufwandes als Beihilfen 
gewährt werden. 

§ 23. (1) Auf Beihilfen gemäß §§ 18 a, 18 b, 19,20,21 und 26Abs. 2 bis 4 und 
Abs. 7 besteht kein Rechtsanspruch. 

§ 24. (1) Begehren um Gewährung einer Beihilfe gemäß §§ 18 a, 18 b, 19,20 
und 21 sind von jedem Arbeitsamt entgegenzunehmen. 

Über Begehren um Gewährung von Beihilfen befindet nach Anhörung des 
Verwaltungsausschusses, sofern die Gesamtsumme im Einzelfall den Betrag von 
500000 S nicht übersteigt, das nach dem Wohnsitz oder Aufenthalt des Beihil­
fenwerbers zuständige Landesarbeitsamt. Handelt es sich um eine Einrichtung 
oder einen Betrieb, befindet das nach dem Standort der Einrichtung bzw. des 
Betriebes zuständige Landesarbeitsamt, sofern der Schulungsort bzw. der 
Arbeitsplatz aber außerhalb des Standortes der Einrichtung oder des Betriebes 
gelegen ist, das nach dem Schulungsort bzw. dem Arbeitsplatz zuständige Lan­
desarbeitsamt. 

Übersteigt die Gesamtsumme im Einzelfall den Betrag von 500 000 S, oder 
handelt es sich um die Förderung einer Einrichtung gemäß §§ 18 a und 18 b, 
deren Tätigkeit sich auf zwei oder mehrere Länder erstreckt, befindet der Bun­
desminister für soziale Verwaltung nach Anhörung des Beirates für Arbeits­
marktpolitik. 

28. (2) Als unverzinsliches Darlehen kann ein Betrag bis zu 20 vH, als ver­
zinsliches Darlehen ein Betrag bis zu 30 vH der auf den einzelnen Arbeitsplatz 
im Zusammenhang mit der zu fördernden Maßnahme entfallenden Kosten 
gewährt werden. Darlehen sind, falls nicht ein kürzerer Zeitraum vereinbart 
wurde, längstens innerhalb von 10 Jahren ab dem Tage der Überweisung abzu­
statten. Verzinsliche Darlehen sind mit dem für Kredite des ERP-Fonds ohne 
Bankspesen jeweils geltenden Satz zu verzinsen. Zum Zwecke der Vorfinanzie­
rung bzw. Refinanzierung solcher Maßnahmen kann ein Darlehen auch an die 
im Abs. 1 erwähnten Gebietskörperschaften und Finanzierungs-, Kredit- oder 
Garantieeinrichtungen gewährt werden, wenn die Dringlichkeit der Finanzie­
rung bzw. finanzielle oder administrative Schwierigkeiten es· erfordern. Die 

Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBL Nr. 3111969, in der 
Fassung BGBI. Nr. 585/1980 (Auszug) 

ausschließlich im eigenen Interesse durchführen, können Zuschüsse bis zur 
Höhe des ihnen entstehenden Personal- und Sachaufwandes als Beihilfen 
gewährt werden. 

§ 23. (1) Auf Beihilfen gemäß §§ 19 und 20 besteht kein Rechtsanspruch. 

, 
§ 24. (1) Begehren um Gewährung einer Beihilfe gemäß §§ 19 und 20 sind von 

jedem Arbeitsamt entgegenzunehmen. Über Begehren um Gewährung von Bei­
hilfen befindet nach Anhörung des Verwaltungs ausschusses, sofern die Gesamt­
summe im Einzelfall den Betrag von 500 000 S nicht übersteigt, das nach dem 
Wohnsitz oder Aufenthalt des Beihilfenwerbers zuständige Landesarbeitsamt. 
Handelt es sich um eine Einrichtung oder einen Betrieb, befindet das nach dem 
Standort der Einrichtung bzw. des Betriebes zuständige Landesarbeitsamt, 
sofern der Schulungsort bzw. der Arbeitsplatz aber außerhalb des Standortes der 
Einrichtung oder des Betriebes gelegen ist, das nach dem Schulungsort bzw. dem 
Arbeitsplatz zuständige Landesarbeitsamt. Übesteigt die Gesamtsumme im Ein­
zelfall den Betrag von 500 000 S, befindet der Bundesminister für soziale Ver­
waltung nach Anhörung des Beirates für Arbeitsmarktpolitik. 

§ 28. (2) Als unverzinsliches Darlehen kann ein Betrag bis zu 20 vH, als ver­
zinsliches Darlehen ein Betrag bis zu 30 vH der auf den einzelnen Arbeitsplatz 
im Zusammenhang mit der zu fördernden Maßnahme entfallenden Kosten 
gewährt werden. Darlehen sind, falls nicht ein kürzerer Zeitraum vereinbart 
wurde, längstens innerhalb von 10 Jahren ab dem Tage der Überweisung abzu­
statten. Verzinsliche Darlehen sind mit dem für Kredite des ERP-Fonds ohne 
Bankspesen jeweils geltenden Satz zu verzinsen. Zum Zwecke der Vorfinanzie­
rung bzw. Refinanzierung solcher Maßnahmen kann ein Darlehen auch an die 
im Abs. 1 erwähnten Gebietskörperschaften und Finanzierungs-, Kredit- oder 
Garantieeinrichtungen gewährt werden, wenn die Dringlichkeit der Finanzie­
rung bzw. finanzielle-oder administrative Schwierigkeiten es erfordern. 
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Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBI. Nr.3111969, In 
der Fassung des Gesetzentwurfes (Auszug) 

angeführten Hundertsätze können bei Vorliegen eines besonderen arbeitsmarkt­
politischen Interesses bis auf das Doppelte erhöht werden. 

(4) Als· Zuschuß kann die Beihilfe 
a) bis zum Eineinhalbfachen des Aufwandes, der der Arbeitslosenversiche­

rung im Falle der Nichtgewährung der Beihilfe erwachsen würde, gewährt 
werden, wenn die Maßnahme Personen im Sinne des § 16 erfaßtj 

b) bis zum Einfachen des Aufwandes, der der Arbeitslosenversicherung im 
Falle der Nichtgewährung der Beihilfe erwachsen würde, gewährt werden, 
wenn dadurch erleichtert wird, die für die Umstellung der betroffenen 
Arbeitskräfte auf andere Arbeitsplätze oder die für die Sicherung von 
Arbeitsplätzen durch Sanierungsmaßnahmen, wie zB Kooperationen, 
Konzentrationen, Fusionen oder Übernahme durch einen Rechtsnachfol­
ger, nötige Zeit zu gewinnen; 

c) zu den Kosten der Errichtung von auf Selbsthilfe gegründeten Betrieben, 
welche unter wesentlicher und gleichberechtigter Beteiligung der im 
Betrieb Beschäftigten von diesen gemeinsam verwaltet werden, oder von 
auf Selbsthilfe gegründeten und auf Gemeinnützigkeit gerichteten Einrich­
tungen bis zur Höhe des entstehenden Personal- und Sachaufwandes 
gewährt werden. 

Für die Errechnung des Auwandes nach lit. a und b gilt Abs. 3 sinngemäß. 

§ 28 c. (1) Gemeinnützigen Einrichtungen oder geeigneten Fachleuten, die in 
Verfolgung der Ziele gemäß § 27 Abs. 1 lit. a 

1. zum Zwecke der gebietsbezogenen sozialen und arbeitsmarktfördernden 
Entwicklungsarbeit vor allem im Hinblick auf die Eingliederung von 
arbeitsmarktmäßig besonders benachteiligten Personengruppen (§ 16) in 
den Arbeitsprozeß oder 

2. zur Herstellung von Voraussetzungen für die Errichtung von im § 28 
Abs. 4 lit. c genannten Betrieben oder auf Gemeinnützigkeit gerichteten 
Einrichtungen und deren Beratung 

tätig werden, kann ~ine Beihilfe gewährt werden. 

(2) Die Beihilfe gemäß Abs. 1 kann als Zuschuß bis zur Höhe des entstehen­
den laufenden finanziellen Aufwandes, ausgenommen der Kosten für Investitio­
nen, bis zu einem halben Jahr, in Fällen eines besonderen arbeitsmarktpolitischen 

Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBI. Nr. 3111969, in der 
Fassung BGBL Nr. 585/1980 (Auszug) 

(4) Als Zu schuß kann die Beihilfe 
a) bis zum Eineinhalbfachen des Aufwandes, der der Arbeitslosenversiche­

rung im Falle der Nichtgewährung der Beihilfe erwachsen würde, gewährt 
werden, wenn die Maßahme Personen im Sinne des § 16 erfaßt; 

b) bis zum Einfachen des Aufwandes, der der Arbeitslosenversicherung im 
Falle der Nichtgewährung der Beihilfe erwachsen würde, gewährt werden, 
wenn dadurch erleichtert wird, die für die Umstellung der betroffenen 
Arbeitskräfte auf andere Arbeitsplätze oder die für die Sicherung von 
Arbeitsplätzen durch Sanierungsmaßnahmen, wie zB Kooperationen, 
Konzentrationen, Fusionen oder Übernahme durch einen Rechtsnachfol­
ger, nötige Zeit zu gewinnen. 

Für die Errechnung dieses Aufwandes gilt Abs. 3 sinngemäß. 
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Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBL Nr.3111969, In 
der Fassung des Gesetzentwurfes (Auszug) 

Interesses bis zu einern Jahr gewährt werden. Sie kann bis zu einern weiteren 
Jahr verlängert werden, wenn der Verwirklichung des Aufgabenzieles besondere 
Schwierigkeiten entgegenstehen und der angestrebte arbeitsmarktpolitische 
Erfolg nur durch Weitergewährung erreicht werden kann.· 

(3) Durch die Tätigkeit einer Person auf Grund der Gewährung einer Beihilfe 
nach Abs. 2 wird kein Dienstverhältnis zum Bund begründet. 

§ 36. (2) Als unverzinsliches Darlehen kann ein Betrag bis zu 20 vH, als ver­
zinsliches Darlehen ein Betrag bis zu 30 vH der auf den einzelnen Arbeitsplatz 
im Zusammenhang mit der zu fördernden Maßnahme entfallenden Kosten 
gewährt werden. parlehen sind, falls nicht ein kürzerer Zeitraum vereinbart 
wurde, längstens innerhalb von 20 Jahren ab dem Tage der Überweisung abzu­
statten. Verzinsliche Darlehen sind mit dem für Kredite des ERP-Fonds ohne 
Bankspesen jeweils geltenden Satz zu verzinsen. Zum Zwecke der Vorfinanzie­
rung bzw. Refinanzierung solcher Maßnahmen kann ein Darlehen auch an die 
im Abs. 1 erwähnten ,Gebietskörperschaften, Finanzierungs-, Kredit- oder 
Garantieeinrichtungen gewährt werden, wenn die Dringlichkeit der Finanzie­
rung bzw. firianzielle oder administrative Schwierigkeiten es erfordern. Die 
angeführten Hundertsätze können bei Vorliegen eines besonderen arbeitsmarkt­
politischen Interesses bis auf das Doppelte erhöh~ werden. 

(4) Als Zuschuß kann die Beihilfe 
a) zum Ausgleich des Minderertrages einer produktiven Tätigkeit zur Siche­

rung der Beschäftigung von Personen im Sinne des § 16 oder 
b) zur Abdeckung der Kosten für Arbeiten oder Arten von Arbeiten, die in 

von einer regionalpolitisch unerwünschten Abwanderung und von Unter­
beschäftigung betroffenen Gebieten durchgeführt werden, oder 

c) zu den Kostender Errichtung von auf Selbsthilfe gegründeten Betrieben, 
welche unter wesentlicher und gleichberechtigter Beteiligung der im 
Betrieb Beschäftigten von diesen gemeinsam verwaltet werden, oder' von 
auf Selbsthilfe gegründeten und auf Gemeinnützigkeit gerichteten Einrich­
tungen bis zur Höhe des entstehenden Personal- und Sachaufwandes 

gewährt werden. 

Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBL Nr. 3111969, in der 
Fassung BGBI. Nr. 585/1980 (Auszug) 

§ 36. (2) Als unverzinsliches Darlehen kann ein Betrag bis zu 20 vH, als ver­
zinsliches Darlehen ein Betrag bis zu 30 vH der auf den einzelnen Arbeitsplatz 
im Zusammenhang mit der zu fördernden Maßnahme entfallenden Kosten 
gewährt werden. Darlehen sind, falls nicht ein kürzerer Zeitraum vereinbart 
wurde, längstens innerhalb von 20 Jahren ab dem Tage der Überweisung abzu­
statten. Verzinsliche Darlehen sind mit dem für Kredite des ERP~ Fonds ohne 
Bankspesen jeweils geltenden Satz zu verzinsen. Zum Zwecke det Vorfinanzie­
rung bzw. Refinanzierung solcher Maßnahmen kann ein Darlehen auch an die 
im Abs. 1 erwähnten Gebietskörperschaften, Finanzierungs-, Kredit- oder 
Garantieeinrichtungen gewährt werden, wenn die Dringlichkeit der Finanzie­
rung bzw. finanzielle oder administrative Schwierigkeiten es erfordern. 

(4) Als Zu schuß kann die Beihilfe 
a) zum Ausgleich des Minderertrages einer produktiven Tätigkeit zur Siche­

rung der Beschäftigung von Personen im Sinne des § 16 oder 
b) zur Abdeckung der Kosten für Arbeiten oder Arten von Arbeiten, die in 

von eine.r regionalpolitisch unerwünschten Abwanderung und von Unter­
beschäftigung betroffenen Gebieten durchgeführt werden, 

gewährt werden. 
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Arbe-itsmarktförderungsgesetz, BG~I. Nr. 3111969, 
der Fassung des Gesetzentwurfes (Auszug) 

In Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBI. Nr. 3111969, in der 
Fassung BGBI. Nr. 585/1980 (Auszug) 

§ 38 a. (1) Gemeinnützigen Einrichtungen oder geeigneten Fachleuten, die in 
Verfolgung der Ziele gemäß §35 Abs. 1 lit. a 

1. zum Zwecke der gebietsbezogenen sozialen und arbeitsmarktfördernden 
Entwicklungsarbeit vor allem im Hinblick auf die Eingliedetung von 
arbeitsmarktmäßig besonders benachteiligten Personengruppen (§ 16) in 
den Arbeitsprozeß oder 

2. zur Herstellung von Voraussetzungen für die Errichtung von im § 36 
Abs. 4 lit. c genannten Betrieben oder auf Gemeinnützigkeit gerichteten 
Einrichtungen und deren Beratung 

tätig werden, kann eine Beihilfe gewährt werden. 

(2) Die Beihilfe gemäß Abs. 1 kann als Zu schuß bis zur Höhe des entstehen-' 
den laufenden finanziellen Aufwandes, ausgenommen der Kosten für Investitio­
nen, bis zu einem halben Jahr, in 'Fällen eines besonderen arbeitsrnarktpolitischen 
Interesses bis zu einem Jahr gewährt werden. Sie kann bis zu einem weiteren 
Jahr verlängert werden, wenn der Verwirklichung des Aufgabenzieles besondere 
Schwierigkeiten entgegenstehen und der angestrebte arbeitsmarktpolitische 
Erfolg nur durch Weitergewährung erreicht werden kann. 

(3) Durch die Tätigkeit einer Person auf Grund der Gewährung einer Beihilfe 
nach Abs. 2 wird kein Dienstverhältnis zum Bund begründet. 

§ 39. (1) Begehren um Gewährung einer Beihilfe gemäß § 35 Abs. 1 lit. a und 
b sind von dem nach dem Standort des Betriebes oder der Einrichtung zuständi­
gen Landesarbeitsamt, sofern der Arbeitsplatz aber außerhalb des Standortes des 
Betriebes oder der Einrichtung gelegen ist, von dem nach dem Arbeitsplatz 
zuständigen Landesarbeitsamt entgegenzunehmen. Begehren gemäß § 35 Abs. 1 
lit. a, sofern es sich beim Beihilfenwerber um eine physische Person (§ 38 a) 
handelt, und Begehren gemäß § 35 Abs. 1lit. c sind von'dem nach dem Wohnsitz 
oder Aufenthalt des Beihilfenwerbers zuständigen Landesarbeitsamt entgegenzu­
nehmen. 

Beirat für Arbeitsmarktpolitik 

§ 41. (1) Beim Bundesministerium für soziale Verwaltung wird ein Beirat für 
Arbeitsmarktpolitik errichtet. 

§ 39. (1) Begehren um Gewährung einer Beihilfe gemäß § 35 Abs. 1 lit. a und 
b sind von dem nach dem Standort des Betriebes zuständigen Landesarbeitsamt, 
sofern der Arbeitsplatz aber außerhalb des Standortes des Betriebes gelegen ist, 
von dem nach dem Arbeitsplatz zuständigen Landesarbeitsamt entgegenzuneh­
men. Begehren gemäß § 35 Abs. 1 lit. c sind von dem nach dem Wohnsitz oder 
Aufenthalt des Beihilfenwerbers zuständigen Landesarbeitsamt entgegenzuneh­
men. 

Beirat für Arbeitsmarktpolitik 

§ 41. (1) Beim Bundesministerium für soziale Verwaltung wird ein Beirat für 
Arbeitsmarktpolitik errichtet. 
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Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. Nr,. 3111969, 
der Fassung des Gesetzentwurfes (Auszug) 

In Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. Nr. 3111969, in der 
Fassung BGBl. Nr. 585/1980 (Auszug) 

(2) Dem Beirat für Arbeitsmarktpolitik obliegt die Beratung des Bundesmini­
sters für soziale Verwaltung bei der Festlegung der zu verfolgenden Arbeits­
marktpolitik. Er ist weiters in· allen arbeitsmarktpolitischen Angelegenheiten von 
grundsätzlicher Bedeutung und in Fällen, wo dies gesetzliche Vorschriften vor­
sehen, anzuhören. 

(3) Beiratsmitglieder sind 
1. zwei Vertreter der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, 
2. zwei Vertreter der Vereinigung Österreichischer Industrieller, 
3. zwei Vertreter der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 

Österreichs, 
4. drei Vertreter des Österreichischen Arbeiterkammertages, 
5. zwei Vertreter des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, 
6. ein Vertreter des Österreichischen Landarbeiterkammertages, 
7. je ein Vertreter des Bundeskanzleramtes, der Bundesministerien für Finan­

zen, für Handel, Gewerbe und Industrie, für Land- und Forstwirtschaft, 
für Bauten und Technik, für Inneres, für Unterricht und Kunst sowie für 
Verkehr und 

8. zwei Fachleute aus dem Kreis der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. 

(4) Den Vorsitz im Beirat hat der Bundesminister für soziale Verwaltung oder 
ein von· ihm damit betrauter Beamter des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung zu führen. 

(5) Der Beirat ist beschlußfähig, wenn wenigstens die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend ist. Der Beirat faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abge­
gebenen Stimmen. 

(6) Zur näheren Regelung seiner Tätigkeit gibt sich der Beirat eine Geschäfts­
ordung, die nach Genehmigung durch den Bundesminister für soziale Verwal­
tung in Kraft tritt. 

(7) Die Geschäfte des Beirates führt das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung. 

§ 42. (1) Von den Beiratsmitgliedernwerden die 
1. im § 41 Abs: 3 Z 1 bis 6 genannten auf Vorschlag der jeweiligen Interes­

senvertretung der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 

(2) Dem Beirat für Arbeitsmarktpolitik obliegt die Beratung des Bundesmini­
sters für soziale Verwaltung bei der Festlegung der zu verfolgenden Arbeits­
marktpolitik. Er ist weiters in allen Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeu­
tung und in Fällen, wo dies gesetzliche Vorschriften vorsehen, anzuhören. 

(3) Der Beirat für Arbeitsmarktpolitik setzt sich aus je sechs Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertretern, aus zwei Fachleuten aus dem Kreise der Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften und aus je einem Vertreter der Bundesministerien für 
Finanzen, für Handel, Gewerbe und Industrie, für Land- und Forstwirtschaft, 
für Bauten und Technik, für Inneres, für Unterricht und Kunst, für Verkehr und 
aus der gleichen Anzahl von Ersatzmitgliedern zusammen. Die Mitglieder und 
Ersatzmitglieder aus dem Kreise der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter 
werden vom Bundesminister für soziale Verwaltung auf Grund von Vorschlägen 
bestellt. 

§ 43. (1) Den Vorsitz im Beirat für Arbeitsmarktpolitik führt der Bundesmini­
ster für soziale Verwaltung oder der von ihm bestellte Vertreter. Der V orsit­
zende kann den Beratungen des Beirates für Arbeitsmarktpolitik weitere Fach­
leute beiziehen. 

§ 41. (4) Die Vorschläge für die Bestellung der Arbeitgebervertreter erstattet 
für je zwei Mitglieder und zwei Ersatzmitglieder die Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, die Vereinigung Österreichischer Industrieller und die 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs. Die Vor-
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Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBI. Nr. 3111969, 
der Fassung des Gesetzentwurfes (Auszug) 

In Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBI. Nr. 3111969, in der 
Fassung BGBI. Nr. 585/1980 (Auszug) 

2. im § 41 Abs. 3 Z 7 genannten auf Vorschlag des Bundeskanzlers bzw. des 
zuständigen Bundesministers, 

3. im § 41 Abs. 3 Z 8 genannten nach Anhörung der im § 41 Abs. 3 Z 1 bis 6 
angefühnen Interessenvenretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 

vom Bundesminister für soziale Verwaltung bestellt. 

(2) Für jedes Beiratsmitglied können Ersatzmitglieder in der erforderlichen 
Anzahl bestellt werden, auf welche die Vorschriften über die Beiratsmitglieder 
sinngemäß anzuwenden sind. 

(3) Der Bundesminister fü~ soziale Verwaltung hat ein Beiratsmitglied seines 
Amtes zu entheben, wenn 

schläge für die Bestellung der Arbeitnehmervenreter erstattet für je drei Mitglie­
der und drei Ersatzmitglieder der Österreichische Arbeiterkammenag, für je 
zwei Mitglieder und zwei Ersatzmitglieder der Österreichische Gewerkschafts­
bund und für je ein Mitglied und ein Ersatzmitglied der Österreichische Landar­
beiterkammenag. 

(6) Die Venreter der im Abs.3 genannten Bundesministerien und deren 
Ersatzmitglieder werden vom Bundesminister für soziale Verwaltung auf V or­
schlag des zuständigen Bundesministers bestellt. 

(5) Die Fachleute aus dem Kreise der Sozial- und Winschaftswissenschaften 
und deren Ersatzmitglieder werden nach Anhörung der dem Beirat für Arbeits­
marktpolitik angehörenden Interessenvenretungen der Arbeitgeber und Arbeit­
nehmer vom Bundesminister für soziale Verwaltung bestellt. 

(7) Wird ein Vorschlag gemäß den Abs. 4 und 6 nicht innerhalb zweiter 
Monate erst.attet, so bestellt der Bundesminister für soziale Verwaltung diese 
Mitglieder aus eigenem. 

(8) Das für jedes Mitglied bestellte Ersatzmitglied venritt das Mitglied, wenn 
dieses im der Ausübung seiner Funktion verhinden ist oder wenn es seines Amtes 
enthoben wurde, und zwar bis zur Bestellung eines neuen Mitgliedes. 

§ 42. (1) Als Mitglieder (Ersatzmitglieder) können nur österreichische Staats­
bürger bestellt werden, die das 24. Lebensjahr vollendet haben und eigenberech­
tigt sind. Ausgeschlossen vom Amte eines Mitgliedes (Ersatzmitgliedes ) sind Per­
sonen, die nach dem Geschwornen- und Schöffenlistengesetz, BGBI. 
Nr. 135/1946, in der jeweils geltenden Fassung, wegen einer strafgerichtlichen 
Veruneilung zum Amte eines Geschwornen oder Schöffen unfähig sind. 

(2) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) werden für eine Amtsdauer von fünf 
Jahren bestellt. Sie haben vor Antritt ihres Amtes dem Bundesminister für soziale 
Verwaltung durch Handschlag gewissenhafte und unpaneiische Ausübung ihres 
Amtes zu geloben. Das Amt von Mitgliedern (Ersatzmitgliedern), die innerhalb 
der fünf jährigen Amtsdauer bestellt werden, endet mit deren Ablauf. Die infolge 
des Ablaufes der Amtsdauer ausscheidenden Mitglieder haben ihr Amt bis zur 
Wiederbesetzung auszuüben. Wiederbestellung ist zulässig. 

(3) Der Bundesminister für soziale Verwaltung hat ein Mitglied (Ersatzmit­
glied) seines Amtes zu entheben, wenn 
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Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBI. Nr. 3111969, 
der Fassung des Gesetzentwurfes (Auszug) 

In Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBI. Nr. 3111969, in der 
Fassung BGBI. Nr. 585/1980 (Auszug) 

1. es sich einer groben Verletzung oder dauernden Vernachlässigung seiner 
Pflichten schuldig gemacht hat, 

2. eine Interessenvertretung oder der Bundeskanzler)zw. ein Bundesminister, 
auf deren bzw. auf dessen Vorschlag das Beiratsmitglied bestellt wurde, die 
Enthebung beantragt, oder ' 

3. das Beiratsmitglied selbst: seine Enthebung beantragt. 

§ 42 a. (1) Der Beirat kann zur Behandlung bestimmter Aufgaben Ausschüsse 
einsetzen. Er kann diesen die Erledigung bestimmter, dem Beirat für Arbeits­
marktpolitik auf Grund dieses Bundesgesetzes obliegender Aufgaben übertra­
gen. 

(2) Der Beirat kann anläßlich der Einsetzung bestimmen, daß den Ausschüs­
sen neben Beiratsmitgliedern auch andere Personen angehören. Für die Aus­
schußtätigkeit dieser Personen gelten die Vorschriften für Beiratsmitglieder sinn­
gemäß. 

(3) Der Beirat hat jedenfalls ei~en ständigen Ausschuß zur Eehandlung von 
Beihilfenbegehr~n gemäß Abschnitt IV dieses Bundesgesetzes in dringlichen Fäl­
len einzusetzen. Als Mitglieder dieses Ausschusses sind 

1. zwei Vertreter der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, 
2. ein Vertreter der Vereinigung Österreichischer Industrieller, 
3. ein Vertreter der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 

Österreichs, 
4. zwei Vertreter des Österreichischen Arbeiterkammertages, 
5. zwei Vertreter des Österreichischen Gewerkschaftsbundes und 
6. je ein Vertreter des Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums für 

Finanzen 
zu bestimmen. 

(4) Bei der Behandlung von Beihilfenangelegenheiten zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen ist dem ständigen Ausschuß auch ein Vertreter des Bundesmini­
steriums für Handel, Gewerbe und Industrie als Mitglied beizuziehen. 

a) ein der Bestellung entgegenstehendes gesetzliches Hindernis bekannt wird, 
b) es, sich einer groben Verletzung oder dauernden Vernachlässigung seiner 

Pflichten schuldig gemacht hat, 
c) in seiner Berufstätigkeit eine solche Änderung eintritt, daß es nicht mehr 

geeignet ist, die Interessen jener Gruppen wahrzunehmen, zu deren Ver­
tretung es bestellt wurde, 

d) eine Interessenvertretung oder ein Bundesminister, auf deren bzw. auf des­
sen Vorschlag das Mitglied (Ersatzmitglied) bestellt wurde, die Enthebung 
beantragt, oder 

e) das Mitglied (Ersatzmitglied) selbst seine Enthebung beantragt. 

§ 43. (2) Der Beirat für Arbeitsmarktpolitik kann zur Beh~ndlung bestimmter 
Aufgaben aus dem Kreise seiner Mitglieder Ausschüsse einsetzen. Er kann die­
sen die Erledigung bestimmter,. dem Beirat für Arbeitsmarktpolitik auf Grund 
dieses Bundesgesetzes obliegender Aufgaben übertragen. 

Insbesondere ist ein ständiger Ausschuß zur Behandlung dringlicher Angele­
genheiten in den Fällen der §§ 34 Abs., 1 und 39 Abs. 2 einzusetzen. Dieser Aus­
schuß setzt sich aus einem Vertreter des Bundesministeriums für Finanzen, zwei 
Vertretern des Österreichischen Arbei~erkammertages, zwei Vertretern des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes, zwei Vertretern der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, einem Vertreter der Vereinigung Österreichischer 
Industrieller und einem Vertreter der Präsidentenkonferenz der Landwirt­
schaftskammern Österreichs zusammen. 

Im Falle des § 39 Abs. 2 ist auch ein Vertreter des Bundesministeriums für 
Handel, Gewerbe und Industrie beizuziehen. Der Beirat für Arbeitsmarktpolitik 
und die von ihm eingesetzten Ausschüsse werden vom Bundesminister für 
soziale Verwaltung einberufen. 

N 
4>-

.... 
N 
'J 
o 
P­
r!> 
..... 
tx1 
!!. 
r;;­

CJQ 
r!> 
~ 

1270 der B
eilagen X

V
. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
24 von 29

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBI. Nr.3111969, 
der F ass u'n gd e s G e set zen t wurf e s (Auszug) 

In ArbeitsmarkdördeJungsgesetz, BGBI. Nr. 3111969, in der 
Fassung BGBI. Nr. 585/1980 (Auszug) 

(5tAnläßlich der Einsetzung eines Ausschusses hat der Beirat Bestimmungen 
über dessen Vorsitz und Beschlußerfordernisse festzulegen. 

§ 43. (1) Die Beiratsmitglieder haben, sofern auf Grund sonstiger gesetzlicher 
oder vertraglicher Regelungen dafür nicht anderes bestimmt ist, für die Teil­
nahme an den Sitzungen des Beirates und seiner Ausschüsse Anspruch auf 
Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten sowie auf Entschädigung für Zeitver­
säumnis entsprechend den für Schöffen geltenden Bestimmungen (Gebührenan­
spruchsgesetz 1975, BGBI. Nr. 136). 

(2) Den Beiratsmitgliedern gebührt ferner nach Maßgabe ihrer Inanspruch­
nahme ein Sitzungsgeld, dessen Höhe vom Bundesminister für soziale Verwal­
tung im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch Verordnung 
festzusetzen ist. 

(3) Alle Personen, die an den Sitzungen des Beirates und seiner Ausschüsse 
teilnehmen, sind verpflichtet, über alle ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit 
bekanntgewordenen Amts-, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse strengste Ver­
schwiegenheit zu bewahren. 

Ve rw alt u n g sau s s c h ü s s e 

§ 44. (1) Bei jedem Land~sarbeitsamt wird ein Verwaltungs ausschuß errichtet. 

(2) Der Verwaltungsausschuß ist in allen arbeitsmarktpolitischen Angelegen­
heiten von grundsätzlicher Bedeutung im Wirkungsbereich des Landesarbeits­
amtes und in Fällen, wo dies gesetzliche Vorschriften vorsehen, anzuhören. 

(3) Mitglieder eines Verwaltungsausschusses sind höchstens je sechs Arbeitge­
ber- und Arbeitnehmervertreter. Die Zahl der Mitglieder bestimmt der Bundes­
minister für soziale Verwaltung für jedes Landesarbeitsamt nach der Größe und 
den besonderen Erfordernissen des Amtsbereiches nach Anhörung des Beirates 
für Arbeitsmarktpolitik. Die Vorschläge für die Bestellung der Arbeitgeberver­
treter erstattet die zuständige Kammer der gewerblichen Wirtschaft und für die 
Bestellung der Arbeitnehmervertreter die zuständige Kammer für Arbeiter und 
Angestell~e. . 

(4) Die Mitglieder des Beirates für Arbeitsmarktpolitik haben für die im Beirat 
und seinen Ausschüssen geleistete Tätigkeit Anspruch auf Ersatz der Reise- und 
Aufenthaltskosten sowie auf Entschädigung für Zeitversäumnis entsprechend 
den Bestimmungen und Tarifen, die für Schöffen nach dem G~bührenanspruchs­
gesetz 1965, BGBI. Nr. 179, gelten; darüber hinaus gebührt ihnen nach Maß­
gabe ihrer Inanspruchnahme ein Sitzungsgeld, dessen Höhe vom Bundesminister 
für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
bestimmt wird. 

(3) Die Mitglieder des Beirates für Arbeitsmarktpolitik und alle Personen, die 
an den Sitzungen des Beirates für Arbeitsmarktpolitik teilnehmen, sind ver­
pflichtet, über alle ihnen in Ausübung ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen 
Amts-, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse strengste Verschwiegenheit zu 
bewahren. . 

§ 44. (1) Die bei den Landesarbeitsämtern bestehenden Verwaltungsaus­
schüsse (§ 76 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes ,1958) haben, abgesehen von 
den ihnen nach anderen gesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben, bei 
der Erfüllung der den Landesarbeitsämtern obliegenden Aufgaben, soweit dies in 
diesem Bundesgesetz vorgesehen ist, mitzuwirken. In Angelegenheiten . der 

. Arbeitsvermittlung von grundsätzlicher Bedeutung ist der zuständige Verwal­
tungsausschuß zu hören. 

(2) Für die Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Verwaltungsausschusses und sei­
ner Unterausschüsse gilt § 43 Abs. 4 sinngemäß. 
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Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBI. Nr. 3111969, in der 
Fassung des Gesetzentwurfes (Auszug) 

(4) Den Vorsitz des Verwaltungsausschusses hat der Leiter des Landesarbeits­
amtes oder ein von ihm damiibetrauter Beamter des Landesarbeitsamtes zu füh­
ren. 

(5) Die Geschäfte des Verwaltungsausschusses fühn das Landesarbeitsamt. 

(6) Die §§ 41 Abs. 5, 42 Abs. 2 und 3, 42 a Abs. 1,2 und 5 und § 43 sind sinn­
gemäß anzuwenden. 

(7) Zur näheren Regelung der Tätigkeit der Verwaltungsausschüsse erläßt der 
Bundesminister für soziale Verwaltung nach Anhörung des Beirates für Arbeits­
marktpolitik eine Geschäftsordnung. 

Ve rw alt u n g sau s s c h ü s s e 

.§ 44 a. (1) Bei jedem Arbeitsamt wird ein Vermittlungsausschuß errichtet. 

(2) Der Vermittlungsausschuß ist in allen Angelegenheiten von grundsätzli­
cher Bedeutung im Wirkungsbereich des Arbeitsamtes und in Fällen, wo dies 
gesetzliche Vorschriften vorsehen, anzuhören. 

(3) Mitglieder eines Vermittlungsausschusses sind höchstens je vier Arbeitge­
ber- lind Arbeitnehmervertreter. § 44 Abs. 3 dritter Satz gilt sinngemäß. 

(4) Den Vorsitz im . Vermittiungsausschuß hat de-r Leiter des Arbeitsamtes 
oder ein von ihm betrauter Beamter des Arbeitsamtes zu führen. 

(5) Die Geschäfte des Vermittlungsausschusses fühn das Arbeitsamt. 

(6) Die §§ '41 Abs. 5, 42 Abs. 2 und 3, 42 a Abs. 1,2 und 5 und § 43 sind sinn­
gemäß anzuwenden. 

(7) Zur näheren Regelung der Tätigkeit der Vermittlungsausschüsse erläßt 
der Bundesminister für soziale Verwaltung nach Anhörung des Beirates für 
Arbeitsmarktpolitik eine Geschäftsordnung. . 

§ 45. Die Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung haben bei der Durchfüh­
rung ihrer Aufgaben auf die Zusammenarbeit mit den Arbeitsinspektoraten und 
den sonst zur Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes berufenen Behörden, 
mit den Trägern der Sozialversicherung, den Krankenanstalten, den kollektiv­
venragsfähigen Körperschaften der Dienstgeber und der Dienstnehmer sowie 
mit den Organen der Arbeitnehmerschaft des Betriebes Bedacht zu nehmen. 

Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBI. Nr. 3111969, in der 
Fassung BGBI. Nr. 585/1980 (Auszug) 

§ 45; Die Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung haben bei der Durchfüh­
rung ihrer Aufgaben auf die Zusammenarbeit mit den Trägern der Sozialversi­
cherung, den Krankenanstalten, den gesetzlichen Interessenvenretungen sowie 
mit den kollektivvenragsfähigen Berufsvereinigungen der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer zu nehmen. 

IV 

'" 

-IV 
'-J 
o 
P­o ... 
t:I:I 
~. 

~ 
!:J 

1270 der B
eilagen X

V
. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
26 von 29

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Ar bei t si 0 sen ver sie her u n g s g e set z 1977, B G BI. N r. 609, 1 n 
der Fassung des Gesetzentwurfes (Auszug) 

Ar bei t si 0 sen ver sie her u n g s g e set z 1977, B G B I. N r. 609, 1 n 
der Fassung BGBI. Nr. 588/1981 (Auszug) 

11. 

§ 10. (2) In berücksichtigungswürdigen Fällen kann der Ausschluß vom 
Bezuge des, Arbeitslosengeldes auf Antrag vom zuständigen Vermittlungsaus­
schuß des Arbeitsamtes ganz oder teilweise nachgesehen werden. 

§ 16. (2) Bei Vorliegen von berücksichtigungswürdigen Umständen kan'n der 
zuständige Vermittlungsausschuß des Arbeitsamtes auf Antrag des Arbeitslosen 
das Ruhen des Arbeitslosengeldes gemäß § 16 Abs. 1 lit. g nachsehen, jedoch nur 
für maxima1.vier Wochen. Eine deranige Nachsicht ist während eines Leistungs­
anspruches (§ 18) nur einmal möglich. Berücksichtigungswürdige Umstände sind 
Umstände, die im Interesse der Beendigung der Arbeitslosigkeit gelegen sind, 
wie zB, wenn sich der Arbeitslose ins Ausland begibt, um nachweislich einen 
Arbeitsplatz zu suchen oder um sich nachweislich bei einem Arbeitgeber vorzu­
stellen. 

§ 29: (2) Bei Vorliegen von berücksichtigungswürdigen Umständen kann der 
zuständige Vermittlungsausschuß des Ar~eitsamtes auf Antrag der Mutter das 
Ruhen des Karenzurlaubsgeldes nach § 16 Abs. 1 lit. g in Verbindung mit § 29 
.A.bs. 1 nachsehen, jedoch nur für maximal vier "X'ochen. Eine derartige Nach­
sicht ist wä.hrend eines Karenzurlaubsgeldanspruches (§ 31) nur einmal möglich. 
Berücksichtigungswürdige Umstände sind Umstände, die im Interesse des Kin-' 
des bzw. der Familie gelegen sind, wie zB Urlaubsaufenthalt im Ausland, Besuch 
der im Ausland wohnenden nahen Familienangehörigen. 

§ 48. (1) Wenn in Fällen von Streik oder Aussperrung im Sinne des § 13 die 
Frage strittig ist, ob die Arbeitslosigkeit die Folge eines durch Streik oder Aus­
sperrung verursachten Betriebsstillstandes ist, entscheidet über diese Frage· der 
zuständige Verwaltungsausschuß des Landesarbeitsamtes. Gegen die Entschei­
dung des Verwaltungsausschusses ist binnen zwei Wochen die Berufung an den 
Bundesminister für soziale Verwaltung zulässig. 

§ 51. (1) Die Mitwirkung bei der Berechnung und die ZahlbarsteIlung der Lei­
stungen nach diesem Bundesgesetz (§ 6 Abs. 1) obliegen nach Maßgabe des § 6 
des Bundesrechenamtsgesetzes, BGBI. Nr. 123/1978, dem Bundesrechenamt. 
Generelle Änderungen in der Höhe dieser Leistungen sind auf Mitteilung des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom Bundesrechenamt vorzuneh­
men, sofern sie automationsunterstützt durchführbar sind. 

" 

§ 10. (2) In berücksichtigungswürdigen Fällen' kann der Ausschluß vom 
Bezuge des Arbeitslosengeldes auf Antrag vom zuständigen Verwaltungsaus­
schuß des Arbeitsamtes ganz oder teilweise nachgesehen werden. 

§ 16. (2) Bei Vorliegen von berücksichtigungswürdigen Umständen kann der 
zuständige Verwaltungs ausschuß des Arbeitsamtes auf Antrag des Arbeitslosen 

_ das Ruhen des Arbeitslosengeldes gemäß § 16 Abs. 1lit. g nachsehen, jedoch nur 
für maximal vier Wochen. Eine deranige Nachsicht ist während eines Leistungs­
anspruches (§-18) nur einmal möglich. Berücksichtigungswürdige Umstände sind 
Umstände, die im Interesse der Beendigung der Arbeitslosigkeit gelegen sind, 
wie zB, wenn sich der Arbeitslose ins Ausland begibt, um nachweislich einen 
Arbeitsplatz zu suchen oder um sich nachweislich bei einem Arbeitgeber vorzu-
stellen. . 

§ 29. (2) Bei Vorliegen von berücksichtigungswürdigen Umständen kann der 
zuständige Verwaltungsausschuß des Arbeitsamtes auf Antrag der Mutter das 
Ruhen des Karenzurlaubsgeldes nach § 16 Abs. 1 lit. g in Verbindung mit § 29 
Abs_ 1 nachsehen, jedoch nur für maxim;lJ vier Wochen, Eine deranige Nach­
sicht ist während eines Karenzurlaubsgeldanspruches (§ 31) nur einmal möglich. 
Berücksichtigungswürdige Umstände sind Umstände, die im Interesse des Kin­
des bzw. der Familie gelegen sind, wie zB Urlaubs aufenthalt im Ausland, Besuch 
der im Ausland wohnenden nahen Familienangehörigen. 

§ 48. (1) Wenn in Fällen von Streik oder Aussperrung im Sinne des § 13 die 
Frage strittig ist, ob die Arbeitslosigkeit die Folge eines durch Streik oder Aus­
sperrung verursachten Betriebsstillstandes ist, entscheidet über diese Frage der 
zuständige Verwaltungskommission des Landesarbeitsamtes. Gegen die Ent­
scheidung der Verwaltungskommission ist binnen zwei Wochen die Berufung an 
den Bundesminister für soziale Verwaltung zulässig. 

§ 51. (1) Das Arbeitslosengeld wird durch die Arbeitsämter oder durch andere 
geeignete Kassen der öffentlichen Verwaltung, die vom Bundesminister für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen zu 
Zahlstellen bestellt werden, ausgezahlt. 
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Ar bei t sI 0 sen ver si c her u n g s g e set z 1977, B G B I. N r. 609, In 
<ler Fassung des Gesetzentwurfes (Auszug) 

(2) Die Auszahlung der Leistungen nach diesem Bundesgesetz erfolgt jeweils 
an einem bestimmten Tag im Monat für einen Monat bar im nachhinein über die 
Österreichische Postsparkasse. In besonders berücksichtigungswürdigenFällen 
kann das Arbeitsamt eine Sonder-(Zwischen-)Auszahlung veranlassen. Auf 
Antrag des Leistungsbeziehers können die Geldleistungen an Stelle der Barzah­
lung auf ein Scheckkonto des Leistungsbeziehers bei der Österreichischen Post­
sparkasse oder auf ein Girokonto des Leistungsbeziehers bei einer anderen inlän­
dischen Kreditunternehmung überwiesen werden. Auszahlungen im Überwei" 
sungsverkehr sind nur zulässig, wenn sichergestellt ist, daß die Auszahlung der 
Leistungen ordnungsgemäß erfolgt und zweckentsprechende Vorsorge gegen 
mißbräuchliche Bezüge getroffen wurde. 

§ 54. Die näheren Bestimmungen über die Auszahlung der Leistungen nach 
diesem Bundesgesetz werden durch Verordnung des Bundesministers für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen erlassen. 

§ 56. (3) Das Landesarbeitsamt trifft die Entscheidung in einem Unteraus­
schuß des zuständigen Verwaltungsa!lsschusses. 

§ 64. (5) Ergibt sich in einem Kalenderjahr aus der Gebarung der Arbeits­
marktverwaltung ein Überschuß, so ist dieser nach Abzug allfälliger, vom Bund 
vorschußweise getragener Abgänge im Sinne des Abs. 5 vom Bund an den Reser­
vefonds zu überweisen. Die endgültige Abrechnung des Überschusses hat auf 
Grund des Bundesrechnungsabschlusses zu erfolgen. 

(7) Sind die Mittel des Reservefonds erschöpft, so hat der Bund die Abgänge 
aus der Gebarung der Arbeitsmarktverwaltung . vorläufig aus Bundesmitteln zu 
decken. Die vom Bund v0rschußweise getragenen Abgänge sind diesem durch 
Überweisung der in den nachfolgenden Kalenderjahren sonst gemäß Abs. 3 dem 
Reservefonds zuzuführenden Überschüsse aus der Gebarung der Arbeitsmarkt­
verwaltung zu refundieren. 

Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBI. Nr. 609, In 
der Fassung BGBI. Nr. 588/1981 (Auszug) 

(2) Die Auszahlung des Arbeitslosengeldes, des Karenzurlaubsgeldes und der 
Notstandshilfe erfolgt jeweils an einem bestimmten Tag im Monat für einen 
Monat bar im nachhinein über die Österreichische Postsparkasse. In besonders 
berücksichtigungswürdigen Fällen kann das Arbeitsamt eine 
Sonder-(Zwischen-)Auszahlung veranlassen. Auf Antrag des Leistungsbeziehers 
können die Geldleistungen an Stelle der Barzahlung auf ein Scheckkonto des 
Leistungsbeziehers bei der Österreichischen Postsparkasse oder auf ein Giro­
konto des Leistungsbeziehers bei einer anderen inländischen Kreditunterneh­
mung überwiesen werden. Auszahlungen im Überweisungsverkehr sind nur 
zulässig, wenn sichergestellt ist, daß die Auszahlung der Leistungen ordnungsge­
mäß erfolgt und zweckentsprechende Vorsorge gegen mißbräuchliche Bezüge 
getroffen wurde. 

§ 54. Die näheren Bestimmungen über die Auszahlung des Arbeitslosengeldes 
werden durch Verordnung des Bundesministers für soziale Verwaltungjm Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen erlassen. 

§ 56. (3) Das Landesarbeitsamt trifft die Entscheidung in einem Unteraus­
schuß der zuständigen Verwaltungskommission. 

§ 64. (5) Ergibt sich in einem Kalenderjahr ails der Gebarung der Arbeits­
-marktverwaltung ein Überschuß, so ist dieser nach Abzug allfälliger, vom Bund 
vorschußweise getragener Abgänge im Sinne des Abs. 5 vom Bund an den Reser­
vefonds zu überweisen. Die endgültige Abrechnung des Überschusses hat auf 
Grund des Bundesrechnungsabschlusses zu erfolgen. 

(7) Sind die Mittel des Reservefonds erschöpft, so hat der Bund die Abgänge 
aus der Gebarung der Arbeitsmarktverwaltung vorläufig aus Bundesmitteln zu 
decken. Die vom Bund vorschußweise getragenen Abgänge sind diesem durch 
Überweisung der in den nachfolgenden Kalenderjahren sonst gemäß Abs. 3 dem 
Reservefonds zuzuführenden Überschüsse aus der Gebarung der Arbeitsmarkt­
verwaltung . zu refundieren. 
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A r bei t s los e n ver sie her u n g s g e set z 1977, B G B I. N r. 609, I n 
derFassung des G e set zen t wurf e s (Auszug) 

§ 76. Die Verwaltungs- und Vermittlungsausschüsse werden durch ein eigenes 
Bundesgesetz errichtet. 

Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBI. Nr. 609, In 
der Fassung BGBI. Nr. 588/1981 (Auszug) 

§ 76. Die in diesem Bundesgesetz bezeichneten Verwaltungskommissionen 
der Landesarbeitsämter und Verwaltungsausschüsse der Arbeitsämter werden 
durch ein besonderes Bundesgesetz errichtet. Bis zu ihrer Errichtung sind die 
Aufgaben, die nach diesem Bundesgesetz den Vermittlungskommissionen der 

, Landesarbeitsämter beziehungsweise den Verwaltungsausschüssen der Arbeits­
ämter obliegen, von den derzeit bestehenden Verwaltungsausschüssen der Lan­
desarbeitsämter beziehungsweise den Vermittlungsausschüssen der Arbeitsämter 
zu besorgen. 
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